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/ Common Position Brief 12/2023



LÄNDERBERICHT \ AFGHANISTAN 

BICC \ LÄNDERBERICHT 12 \ 2023   1\ 
 

INHALT  
 

 
 

 
ZUSAMMENFASSUNG 2 

 
 
Teil I: Informationen zum militärischen Sektor 5 

Deutsche Rüstungsexporte 5 

Bedeutung deutscher Großwaffensysteme für das Empfängerland 9 

Militärausgaben 11 

Lokale Rüstungsindustrie 12 

Streitkräftestruktur 13 

Bewaffnung der Streitkräfte 15 

Die Rolle des Militärs in der Gesellschaft 17 

Polizei und andere Sicherheitskräfte 18 

 
 
Teil II: Informationen zu den Kriterien des Gemeinsamen Standpunkts 20 

Einhaltung internationaler Verpflichtungen 20 

Achtung der Menschenrechte im Empfängerland 21 

Innere Lage im Empfängerland 26 

Erhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region 29 

Bedrohung von Alliierten 32 

Verhalten in der internationalen Gemeinschaft 33 

Unerlaubte Wiederausfuhr 36 

Wirtschaftliche und technische Kapazität des Landes 37 

 

  



LÄNDERBERICHT \ AFGHANISTAN 

2\  BICC \ LÄNDERBERICHT 12 \ 2023 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

 
 

Sicherheitssektor in Afghanistan 
Da Afghanistan über keine eigene Rüstungsindustrie verfügt, war das Land immer 

stark abhängig von Waffenimporten. Deutschland lieferte zwar keine kompletten Groß-
waffensysteme an die afghanische Armee, jedoch an verbündete Streitkräfte vor Ort. An 
das afghanische Militär lieferte Deutschland ab 2002 aber regelmäßig Rüstungsgüter. De-
ren Volumen lag in der Regel im ein- bis zweistelligen Millionenbereich. Seit der Macht-
übernahme der Taliban wurden weder Rüstungsgüter noch Großwaffensysteme geliefert.   

Laut SIPRI-Datenbank (Stand: Juni 2023) nahm Afghanistan zwischen 2018 und 2022 
die 32. Stelle unter den weltweiten Waffenimporteuren ein. Die USA waren in den letzten 
fünf Jahren dabei mit Abstand der wichtigste Rüstungslieferant und lieferten auch bereits 
davor eine Vielzahl von Klein- und Leichtwaffen, Kommunikations- und Aufklärungsaus-
rüstung sowie Großwaffensysteme (diverse Typen gepanzerter Fahrzeuge, Helikopter 
und Flugzeuge). Viele dieser Lieferungen waren Schenkungen von vornehmlich gebrauch-
ten und modernisierten, aber auch neuwertigen Rüstungsgütern. Daneben zirkulieren im 
Land noch immer mehrere Millionen Kalaschnikow-Gewehre aus den 1980er Jahren, wel-
che entweder durch Sowjettruppen selbst oder in Form von amerikanischer Hilfslieferun-
gen an die aufständischen Mudschahedin ins Land gebracht wurden. Weitere Waffen, ins-
besondere modernere AK74 Gewehre, wurden von den Taliban über Schmuggelrouten 
aus Tadschikistan und Usbekistan ins Land gebracht.  

Die Afghan National Defence and Security Forces (ANDSF) umfassten zuletzt etwa 
178.800 aktive Streitkräfte und untergliederten sich in zwei Teilstreitkräfte: die Afghan 
National Army (ANA) mit 171.500 und die Afghan Air Force (AAF) mit 7.300 Soldat:innen 
(wobei die Angaben aufgrund von „Geistersoldat:innen“ und geschönten Zahlen stark va-
riieren). Die Ausstattung der ANDSF war in Bezug auf schwere Waffen überwiegend ver-
altet. Einheiten zur Aufstands- und Terrorismusbekämpfung verfügten jedoch über mo-
dern gepanzerte Fahrzeuge, Kleinwaffen sowie Schutz- und Kommunikationsausrüstung. 
Die Streitkräfte litten bis zu ihrer Auflösung an Personalmangel, hohen Desertations- und 
Verlustraten. Zudem herrschte grassierende Korruption, Machtmissbrauch und Disziplin-
losigkeit. Mit der Machtübernahme der Taliban gingen Teile der Ausrüstung und des Per-
sonals in die im November 2021 neu gegründeten Armed Forces of the Islamic Emirate of 
Afghanistan über. Viele Soldat:innen desertierten jedoch. Große Teile der Ausrüstung 
wurden unbrauchbar bzw. ins Ausland gebracht. 

Neben der ANDSF gab es außerdem die paramilitärische Afghan National Police (ANP), 
welche eine Personalstärke von 99.000 Kräften aufwies und selbst wiederum in verschie-
dene Teilkräfte gegliedert war. Unter Taliban Herrschaft existiert die National Police wei-
ter. Unklar ist, welchen Personalumfang sie derzeit hat. Angestrebt wird, Berichten zu-
folge, eine Gesamtstärke von 200.000 Polizist:innen. Derzeit werden wohl gezielt ehema-
lige Polizeikräfte rekrutiert; unter diesen sollen sich nach Angaben von Sprecher des In-
nenministeriums Abdul Nafay Takor etwa 100 Frauen befinden. Neue Polizist:innen wer-
den in sechswöchigen Kursen ausgebildet.  
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Kriterien des Gemeinsamen Standpunkts der Europäischen Union  
Afghanistan ist der Weltbank zufolge mit einem Pro-Kopf Nationaleinkommen von 380 

US-Dollar ein Land mit niedrigem Einkommen (low-income economy). Es zählt zu den 
HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) und wird von den UN seit 1971 als eines der LDC 
(Least-Developed Countries) gelistet. Mit einem Wert von 0,478 auf dem Human Develo-
pment Index (HDI) rangiert Afghanistan 2021 auf Platz 180 von 191 Staaten und gehört 
zur Gruppe der Länder mit einer „niedrigen menschlichen Entwicklung“. Die Gefahr, dass 
in Afghanistan unverhältnismäßige militärische Ausgaben die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung des Landes negativ beeinflussen, ist gegeben.   

Angesichts einer anhaltenden Dürre ist nach dem Abzug der internationalen NATO-
Truppen und diverser Hilfsorganisationen fast die Hälfte afghanischen Bevölkerung 
(rund 18 Millionen Menschen) auf externe Hilfe angewiesen. Die innenpolitische Situation 
ist nach der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 sehr unübersichtlich. Die 
Herrschaft der Taliban wird derzeit von verschiedenen Seiten in Frage gestellt. So kam es 
zu Protesten in größeren Städten in Dschalalabad, Kabul und Asadabad, bei denen meh-
rere Menschen ums Leben kamen. Bewaffneter Widerstand formierte sich kurzzeitig im 
Pandschir-Tal. Dieser ist inzwischen gebrochen. Mit dem Anschlag am Kabuler Flughafen 
vom 26. August 2021 begann eine Anschlagserie des Islamischen Staats der Provinz Kho-
rasan (ISKP). Diese deutet darauf hin, dass die Gruppe den Herrschaftsanspruch der Tali-
ban aktiv in Frage stellt.   

Die Menschenrechtslage in Afghanistan ist äußerst schlecht. Medien- und Meinungs-
freiheit werden eingeschränkt und friedlichem Protest wird mit willkürlichen Verhaftun-
gen, Folter oder Entführungen begegnet. Es gibt außergerichtliche Tötungen. Die Taliban 
haben ein „Klima der Angst“ etabliert, im Zuge dessen öffentliche Hinrichtungen als Be-
strafung für Mord, Diebstahl, „illegale“ Beziehungen und die Verletzung sozialer Normen 
durchgeführt werden. Insbesondere die Rechte von Frauen und Mädchen sind seit der 
Machtübernahme der Taliban drastisch beschnitten worden. So dürfen Mädchen bspw. 
seit März 2022 ab der siebten Klasse nicht mehr die Schule besuchen. Frauen wurde mit-
unter der Zugang zu Universitäten verboten sowie der Zugang zu Cafés, Parks und 
Sporteinrichtungen. Sie dürfen sich nicht mehr ohne Begleitung eines ihnen nahestehen-
den Mannes in der Öffentlichkeit bewegen. Nahezu alle Institutionen, die sich mit ge-
schlechtsspezifischer Gewalt befassen, wurden geschlossen.  

In der gesamten Region sind terroristische und kriminelle Aktivitäten wie grenzüber-
schreitendem Drogen- und Waffenschmuggel weit verbreitet und tragen zu politischer 
Instabilität bei. Rivalitäten zwischen internationalen Mächten wie den USA und China so-
wie Regionalmächten wie dem Iran und Teilen der Golfstaaten, insbesondere die Feind-
schaft zwischen den Atommächten Pakistan und Indien, wirken äußerst schädigend auf 
die politische und wirtschaftliche Integration zwischen den Nachbarstaaten. 

Afghanistan ist den meisten der relevanten internationalen Abkommen zur Bekämp-
fung von Kriminalität beigetreten. Lediglich das Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte 
Herstellung und den Transport von Feuerwaffen aus dem Jahr 2005 wurde nicht unter-
zeichnet. Insgesamt zeigte sich jedoch, dass die afghanische Regierung kaum in der Lage 
war, Kriminalität im Land effektiv zu bekämpfen.  

Ob der Jahrzehnte andauernden internen Konflikte war Afghanistan bisher eher Emp-
fänger- oder Transitland illegaler Waffenexporte. Da mit dem Fall von Kabul und der 
Flucht weiter Teile der Afghanischen Nationalarmee große Teile des Arsenals eben dieser 
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in die Hände der Taliban fiel besteht die Gefahr, dass Afghanistan sich nun auch zu einem 
Exporteur von Waffen und Munition entwickelt. Erste Berichte deuten auf einen Export, 
vor allem von US-amerikanischen Kleinwaffen, nach Pakistan hin.  

Afghanistan vor der Machtübernahme durch die Taliban war allen relevanten Anti-
Terrorismus-Abkommen beigetreten. Trotz enormer Anstrengungen und einer hohen An-
zahl gut ausgestatteter Anti-Terror-Einheiten, konnte die Regierung den bewaffneten Wi-
derstand und Terroranschläge der Taliban und diverser anderer nicht-staatlicher bewaff-
neter Oppositionsgruppen nicht unterbinden. Im Abkommen von Doha sicherten die Ta-
liban im Februar 2020 zu, dass Afghanistan nicht als Operationsbasis für Al-Qaida dienen 
werde. Die seither von ISKP verübten Selbstmordanschläge deuten jedoch darauf hin, 
dass der IS(K)-Terrorismus eine ernst zu nehmende Herausforderung für die neu konsti-
tuierte Taliban-Übergangsregierung darstellt.  

An internationalen Mechanismen zur Rüstungskontrolle, wie dem UN-Waffenregister 
(United Nations Register of Conventional Arms; UNROCA) oder dem United Nations Re-
port on Military Expenditures, beteiligte sich Afghanistan in den letzten 20 Jahren nicht.  
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Teil I: Informationen zum Sicherheitssektor 

Deutsche Rüstungsexporte  

 

Tabelle 1 

Deutsche Rüstungsexporte nach Außenwirtschaftsgesetz, 1999-2021 (in Millionen Euro) 

Jahr Güter / in Prozent des Gesamtwertes  Gesamt-
wert 

1999 --- ---  

2000 --- --- 

2001 --- --- 

2002 Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) [ausländische diplomatische Mis-
sionen] 

1,10 

2003 LKW: 53,1 % 
Geländewagen: 46,9 % 

4,04 

2004 Geländewagen und Teile für Panzer [Botschaften und Streitkräfte verbündeter 
Staaten]: 99,8 % 

6,99 

2005 Geländewagen und LKW mit Minenräumausrüstung: 69,7 % 
Handfeuerwaffen und Teile für Handfeuerwaffen: 28,7 % 

5,68 

2006 Geländewagen: 96,5 % 0,57 

2007 Kampfpanzer [kanadische Armee], gepanzerte LKW [kanadische Armee], ge-
panzertes Geländefahrzeug [Botschaft eines NATO-Mitgliedslandes], Gelände-
wagen mit Sonderschutz und Teile für Panzer [kanadische Armee], gepanzerte 
Fahrzeuge: 99,6 %  

180,03 

2008 
 

Minenräumgeräte, LKW, Geländewagen mit Sonderschutz und Teile für Panzer, 
Landfahrzeuge: 56,8 % 
Container und Teile für Container: 39,7 % 
[im Wesentlichen für VN, Hilfsorganisationen und ISAF-Truppen] 

33,51 

2009 Kräne, Minenräumgeräte, Geländewagen mit Sonderschutz [VN, Goethe-Insti-
tut, internationale Organisationen, Außenministerium] und Teile für Panzer 
[kanadische Armee], gepanzerte Fahrzeuge [kanadische Armee], Landfahr-
zeuge: 74,0 % 
Container [australische, niederländische und kanadische Armee]: 11,1 % 

54,35 

2010 Panzertransporter [kanadische Armee], Minenräumgeräte, Geländewagen mit 
Sonderschutz und Teile für Panzer [kanadische Armee], gepanzerte Fahrzeuge 
[kanadische Armee], Minenräumgeräte, Kräne [US-amerikanische Armee], Pan-
zertransporter [kanadische Armee], Geländewagen mit Sonderschutz: 65,0 % 
Container und Teile dafür: 33,6 % 

34,19 

2011 LKW [Bundeswehr], Geländewagen mit Sonderschutz und Teile für Panzer [ka-
nadische Armee], gepanzerte Fahrzeuge [kanadische Armee], LKW [kanadische 

25,21 
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Jahr Güter / in Prozent des Gesamtwertes  Gesamt-
wert 

und ungarische Armee], Minenräumgeräte [Minenräumprojekte], Geländewa-
gen: 89,2 % 

2012 
 

Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission] und Teile für Kräne [US-ameri-
kanische Armee], LKW [norwegische Armee]: 41,7 % 
Munition für Kanonen [VN-Mission], Gewehre [VN-Mission], Pistolen [VN-Mis-
sion], Revolver [VN-Mission] und Flinten [VN-Mission]: 34,6 % 
Flugkörperabwehrsysteme, Rauchgranaten und Teile für Flugkörperabwehr-
systeme: 20,8 % 

9,86 

2013 Geländewagen mit Sonderschutz [Botschaft und VN-Mission], Teile für LKW 
[US Marine Corps], Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission], ballistischen 
Schutz [Bundesbehörde und VN-Mission]: 77,3 % 
Helme, Bombenschutzanzug, ballistische Körperschutzwesten, [VN-Mission] 
und ballistische Einschubplatten: 16,9 % 

0,97 

2014 Kommunikationsausrüstung und Teile für Kommunikationsausrüstung: 58,5% 
Geländewagen mit Sonderschutz [afghanischer Präsident] und Teile für Kräne 
[US-amerikanische Armee]: 35,0 % 

3,36 

2015 Kommunikationsausrüstung und Teile für Kommunikationsausrüstung: 71,7 % 
Laserentfernungsmesser, Prüfausrüstung und Teile für Laserentfernungsmes-
ser: 15,5 % 

5,59 

2016 Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission, Botschaft, World Bank Group] 
und Teile für den ballistischen Schutz [World Bank Group]: 85,9% 

2,42 

2017 Flugkörperabwehrsysteme für Luftfahrzeuge und Teile für Flugkörperabwehr-
systeme für Luftfahrzeuge: 87,4 % 

22,17 

2018 Geländewagen mit Sonderschutz [Botschaft] und Teile für gepanzerte Fahr-
zeuge, ballistischen Schutz: 58,2 % 
Kommunikationsausrüstung, Verschlüsselungsausrüstung und Teile für Kom-
munikationsausrüstung: 36,9 % 

11,63 

2019 Container [niederländische Armee] und Teile für Container [niederländische Ar-
mee]: 78,5 % 
Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission, Botschaft] und Teile für gepan-
zerte Fahrzeuge, ballistischen Schutz [Botschaft, Hilfsorganisation], Gelände-
fahrzeuge [Botschaft]: 8,1 % 

10,83 

2020 Geländewagen mit Sonderschutz [VN-Mission, Botschaft und Bank] und Teile für 
gepanzerte Fahrzeuge, ballistischen Schutz [VN-Mission und Bank]: 69,7 % 
Kommunikationsausrüstung und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommuni-
kationsausrüstung: 27,6 % 

3,51 

2021 Geländefahrzeuge mit ballistischem Schutz [NATO-Mission, VN-Mission] und 
Teile für ballistischen Schutz [NATO-Mission, VN-Mission]: 100,0 % 

2,79 

2022 Geländefahrzeuge mit ballistischem Schutz [EU-Delegation, VN-Mission, Hilfsor-
ganisation] und Teile für ballistischen Schutz [EU-Delegation]: 100,0% 

2,35 

2,35Quelle: Rüstungsexportberichte der Bundesregierung 1999-2022, verfügbar auf der Website des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz http://www.bmwk.de 

http://www.bmwk.de/
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Schaubild 1 

Deutsche Rüstungsexporte, 1999–2022 

 

 

Tabelle 2 

Auszug aus dem Waffenhandelsregister von SIPRI, Lieferungen aus Deutschland nach Af-
ghanistan 2000-2022 

Da in der SIPRI-Datenbank nur komplette Großwaffensysteme erfasst werden, 
Deutschland zwischen 2000 und 2022 jedoch keine dieser Großwaffensysteme an Afgha-
nistan geliefert hat, finden sich hierzu keine Angaben in der SIPRI-Datenbank. 

Quelle: SIPRI Arms Transfers Database, https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php   

Kommentar 

Seit der Aufhebung der gegen Afghanistan verhängten Waffenembargos der Vereinten 
Nationen und der Europäischen Union im Jahr 2001 hat Deutschland regelmäßig Rüs-
tungsgüter nach Afghanistan geliefert. In der Regel in einem Umfang im ein- bis zweistel-
ligen Millionenbereich. 2007 erreichten die deutschen Rüstungsexporte nach Afghanistan 
mit rund 180 Mio. Euro ihren höchsten Punkt. Dies liegt maßgeblich an der Auslieferung 
von Leopard 2A6M Panzern an die kanadischen Streitkräfte. Diese ersetzten 20 ursprüng-
lich geleaste Leopard 2A6 durch Leopard 2A6M, welche besser gegen Minen und impro-
visierte Sprengsätze geschützt und dafür besser für den Einsatz in Afghanistan geeignet 
sind. Vier dieser Panzer werden im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2007 als 
Exporte nach Afghanistan erwähnt; vermutlich, da sie direkt an den Endnutzer – die ka-
nadischen Streitkräfte in Afghanistan – ausgeliefert wurde. Es handelt sich im engeren 
Sinne also nicht um Waffenexporte an die afghanische Regierung, sondern vielmehr um 
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Exporte an Endnutzer in Afghanistan. Da die jeweils konkreten Empfänger im Rüstungs-
exportbericht nicht systematisch aufgelistet werden, ist es jedoch nicht möglich verläss-
lich zwischen Importland und Empfänger zu differenzieren. Deutsche Rüstungsexporte 
waren in den meisten Jahren für externe Akteure in Afghanistan bestimmt, beispielsweise 
für Botschaften, die VN-Mission sowie Streitkräfte verbündeter Staaten. Deutschland hat 
insbesondere die kanadische Armee und mehrmals die US-amerikanische und die nieder-
ländische Armee mit Rüstungsgütern beliefert, allen voran mit Fahrzeugen (darunter 
Kampfpanzer, gepanzerte LKW und Geländewagen mit Sonderschutz), Containern, Krä-
nen und Minenräumgeräten. Fahrzeuge lieferte Deutschland auch an die VN-Mission in 
Afghanistan, welche außerdem Gewehre, Pistolen, Revolver, Flinten und Munition für Ka-
nonen sowie ballistischen Schutz, Helme, Bombenschutzanzüge und ballistische Körper-
schutzwesten erhielt. 

Ebenso hat Deutschland auch die Afghan National Defence and Security Forces 
(ANDSF) in den letzten zwei Jahrzehnten regelmäßig mit Rüstungsgütern ausgestattet. 
Diese umfassten vor allem Fahrzeuge, darunter LKW (teilweise mit Minenräumausrüs-
tung ausgestattet), Geländewagen (teilweise mit Sonderschutz) und Landfahrzeuge, so-
wie Teile für Panzer. Hinzukamen Rauchgranaten, Minenräumgeräte, Laserentfernungs-
messer und Container (einschließlich Teilen hierfür). In den Jahren 2012 und 2017 ex-
portierte Deutschland Flugkörperabwehrsysteme (für Luftfahrzeuge) und dazugehörige 
Komponenten nach Afghanistan. Seit 2014 hat Deutschland verstärkt Kommunikations-, 
Prüf- und Verschlüsselungsausrüstung sowie Teile für Kommunikations- und elektroni-
sche Ausrüstung an das afghanische Militär geliefert, so auch im Jahr 2020.   

Die Bundesregierung hat mehrfach Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Afghanistan 
nicht genehmigt: Im Jahr 2004 lehnte sie eine Ausfuhr von Rüstungsgütern der Ausfuhr-
liste A0006 („Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür“), 2010 zwei Ausfuhren von Rüs-
tungsgütern der Liste A0013 („Spezialpanzer- und Schutzausrüstung, Konstruktionen so-
wie Bestandteile“) und 2017 eine Ausfuhr von Rüstungsgütern der Liste A0001 („Hand-
feuerwaffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber kleiner als 20 mm, andere Handfeuerwaf-
fen und Maschinenwaffen mit einem Kaliber von 12,7 mm oder kleiner und Zubehör“) an 
die afghanischen Streitkräfte ab. Herangezogen wurde jedes Mal Kriterium 7 des Gemein-
samen Standpunktes der Europäischen Union für die Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern. Demzufolge wurde ein „Risiko der Abzweigung von Militärtechnologie oder 
Militärgütern im Käuferland oder der Wiederausfuhr von Militärgütern unter uner-
wünschten Bedingungen“ gesehen.  
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Bedeutung deutscher Großwaffensysteme für das Empfängerland 

 

Tabelle 3 

Höhe der Exporte von Großwaffensystemen nach Afghanistan 2018-2022, Mio. TIV1 

Jahr  2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

Summe 313 383 234 65 - 995 

Quelle: SIPRI Arms Transfers Database: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php  

 

Tabelle 4 

Deutsche Exporte von Großwaffensystemen nach Afghanistan 2018-2022, Mio. TIV 

Da Deutschland keine kompletten Großwaffensysteme nach Afghanistan lieferte, gibt 
es keine Angaben zu deutschen Lieferungen in der Arms Transfer Datenbank von SIPRI. 

Quelle: SIPRI Arms Transfers Database: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php  

 
1 SIPRI gibt die Werte als sogenannten Trend Indicator Value (TIV) an. Der TIV basiert auf den bekann-

ten Produktionskosten für bestimmte Waffensysteme und bildet den militärischen Wert in einer eigenen 
hypothetischen Einheit ab. So werden etwa Wertverluste bei älteren und gebauchten Geräten berücksich-
tigt. Der TIV bildet damit eher den militärischen als den finanziellen Wert ab. Weiterführend, siehe SIPRI, 
Arms Transfers Database, abrufbar unter: https://sipri.org/databases/armstransfers   

https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
https://sipri.org/databases/armstransfers
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Schaubild 2 

Wichtigste Lieferanten der Rüstungsgüter 2018-2022, Mio. TIV 

Quelle: SIPRI Arms Transfers Database, https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php  

Kommentar zu den Waffenkäufen 

Laut SIPRI-Datenbank (Stand: März 2022) nahm Afghanistan zwischen 2018 und 
2022 offiziell die 32. Stelle unter den weltweiten Waffenimporteuren ein. Die USA waren 
in den letzten fünf Jahren mit Abstand der wichtigste Rüstungslieferant für Afghanistan. 
Nach einem Bericht von SIPRI entfielen 74 Prozent von Afghanistans Rüstungsimporten 
zwischen 2001 und 2020 auf die USA. Diese exportierten zwischen 2017 und 2019 250 
Paveway-2 (Laserlenksysteme mit deren Hilfe konventionelle Bomben zu Lenkbomben 
aufgerüstet werden können) nach Afghanistan. Die restlichen Waffenausfuhren zwischen 
2018 und 2022 aus den USA nach Afghanistan umfassten Fluggeräte und gepanzerte 
Fahrzeuge. So importierte Afghanistan im genannten Zeitraum insgesamt 42 bewaffnete 
leichte Hubschrauber vom Typ MD-530F. Im Rahmen eines Geschäftes über 71 Mio. US-
Dollar erhielt Afghanistan zwischen 2016 und 2018 65 US-amerikanische ScanEagle 
Drohnen, von denen es 2017-2018 40 weitere bestellte. Daneben erhielten die afghani-
schen Streitkräfte zwischen 2017 und 2020 von den USA 53 ausgemusterte UH-60A Hub-
schrauber in Form einer Schenkung. Auch stifteten die USA dem afghanischen Militär zwi-
schen 2018 und 2019 zehn bewaffnete leichte Cessna-208 Caravan Leicht-Transportflug-
zeuge. Bereits zwischen 2011 und 2012 wurden 26 Stück (unbewaffnet) geliefert. Im Jahr 
2020 schenkten die USA Afghanistan 55 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ 
ASV-150/M-1117. Afghanistan hatte bereits 2017 55 Stück desselben Typs geordert, die 
in den zwei Folgejahren ausgeliefert wurden. Außerdem haben die USA die afghanischen 
Streitkräfte in großem Stil mit der gepanzerten Version des Humvee (HMMWV), einem 
allradgetriebenen Mehrzweckfahrzeug, ausgestattet. Zwischen 2016 und 2017 exportier-
ten sie im Zuge mehrerer Geschäfte mit einem Gesamtvolumen von 465 Mio. US-Dollar 
insgesamt über 2.100 HMMWV nach Afghanistan. 2017 wurde außerdem eine Schenkung 
von 6.576 neuen und 1.682 gebrauchten Exemplaren vereinbart, nach der Übernahme 
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https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2021/transfers-major-arms-afghanistan-between-2001-and-2020
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durch die Taliban wurden die offenen Exemplare jedoch nicht mehr geliefert. Rund 5.970 
dieser Fahrzeuge der zweiten Charge haben die USA allerdings bis Ende 2020 nach Afgha-
nistan geliefert. Eine detaillierte Übersicht über die durch die USA gelieferten Militärgüter 
zwischen 2003 und 2016 liefert ein Bericht des Government Accountability Office (GAO) 
aus dem Jahr 2017.  

Die zweite Stelle der wichtigsten Rüstungslieferanten Afghanistans nahm in den letz-
ten fünf Jahren Brasilien ein. Die Platzierung geht auf den Export von insgesamt sechs 
EMB-314 Super Tucano Trainings-/Kampfflugzeugen 2018 zurück. Dem Export ging eine 
Lieferung von 20 weiteren Maschinen desselben Typs in den Jahren davor voraus. Die 
Lieferungen wurden über die USA geordert und von den USA finanziert. Hinter Brasilien 
lagen zwischen 2018 und 2022 Belarus und Kanada. Aus Belarus wurden vier gebrauchte 
und von Indien finanzierte Mi-24V/Mi-35 Kampfhubschrauber nach Afghanistan gelie-
fert. Aus Kanada bezog Afghanistan sechs PT6 Turbopro-Triebwerke für die brasiliani-
schen EMB-314 Maschinen. Triebwerke vom selben Typ hatte Afghanistan in den Jahren 
davor bereits aus Kanada erhalten.  

Militärausgaben  

 

Tabelle 5 

Absolute Militärausgaben und Anteil am BIP 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Militärausgaben (in Millionen US-Dollar) 197 236 273 278 - 

Anteil am BIP (in Prozent) 1,0 1,2 1,4 1,8 - 

Anteil an Staatsausgaben (in Prozent) 3,7 4,3 5,0 - - 

Angaben in konstanten Preisen mit 2021 als Basisjahr.  
Quelle: SIPRI Military Expenditure Database 

https://www.gao.gov/products/gao-17-667r
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Schaubild 3 

Absolute Militärausgaben, Trend 2012 – 2022 in Mio. USD  

 
Angaben in konstanten Preisen mit 2021 als Basisjahr.  
Quelle: SIPRI Military Expenditure Database 
 

 

Schaubild 4 

Anteil der Militärausgaben am BIP, Trend 2012 – 2022 (in Prozent) 

Angaben in konstanten Preisen mit 2021 als Basisjahr.  
Quelle: SIPRI Military Expenditure Database 

Lokale Rüstungsindustrie 

Afghanistan besitzt keine eigne Rüstungsindustrie, weder für schwere Waffensysteme 
noch für Kleinwaffen. Dies gab die afghanische Regierung im National Report on the im-
plementation of the Programme of Action on small arms and light weapons (PoA) and the 
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International Tracing Instrument (ITI) an das UN Office for Disarmament Affairs für das 
Jahr 2018 auch dementsprechend an.  

Von Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts an unterhielt Afghanistan enge militärische 
Beziehungen zur Türkei und später der Sowjetunion. Beide halfen, die afghanischen 
Streitkräfte auszubilden und unterstützen diese auch mit Waffen und militärischem Ge-
rät. Waffen und Munition kamen auch über die Interventionen von Großmächten (durch 
Großbritannien zwischen 1839 und 1919, durch die Sowjetunion zwischen 1979 und 
1989 und die internationalen Nato-Truppen unter Führung der USA zwischen 2001-
2021) ins Land und in die Hände sowohl der nationalen Armee als auch ihrer Widersa-
cher. Weitere Waffen, insbesondere modernere AK74 Gewehre, wurden von den Taliban 
über Schmuggelrouten aus Tadschikistan und Usbekistan ins Land gebracht.  

Zusätzlich existiert im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan rund um den 
Chaiber-Pass eine lange Tradition der Waffenmanufaktur, die auf den Widerstand gegen 
die Briten zurückzuführen ist. Schwerpunkt der Waffenproduktion ist dabei das pakista-
nische Darra. Als föderal regiertes Stammesgebiet genoss die Grenzregion weitgehende 
Freiheitsrechte; insbesondere ein sehr liberales Waffenrecht. Durch den Zusammen-
schluss des Gebietes mit der Nachbarprovinz Khyber Pakhtunkhwa im Jahr 2018 änderte 
sich dies. Die lokale Produktion ist seitdem im Niedergang begriffen. Informationen zu 
lokalen Produktionsstätten auf der afghanischen Seite der Grenze liegen kaum vor. Insge-
samt dürften diese aber kaum eine Rolle spielen.  

Streitkräftestruktur 

Wehrpflicht: Nein 
 

 

Box 1 

Gesamtstärke der Streitkräfte 

Da die ANDSF nicht mehr als Streitkräfte existieren, gibt das International Institute for 
Strategic Studies die Stärke der Streitkräfte, womit lediglich Taliban-Kämpfer:innen ge-
meint sind, nur noch mit einer Personalstärke von 100.000 an. Es ist noch wenig über die 
Struktur und Organisation der neuen Streitkräfte bekannt. Sie sollen jedoch zu großen 
Teilen den Strukturen der Afghan National Army folgen. Zudem wurden einige Spezial-
einheiten gegründet.  

 

Tabelle 6 

Stärke der Streitkräfte, Trend 2014–2022 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktive in 1.000 (IISS)  178,5 160,5 171,2 174,3 174,3 180,9 178,8 165 100 

Soldat:innen auf 1.000 
Einwohner:innen 
(BICC Berechnungen) 

5,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 4,6 4,1 2,4 
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Quellen: IISS Military Balance, 2015-2023, World Bank 

Kommentar 

Eine Armee als staatlich organisierte Institution existierte de facto seit dem Ende des 
Regimes Nadschibullāhs im Jahr 1992 nicht mehr. Der militärische und zivile Wiederauf-
bau Afghanistans wurde grundlegend auf der ersten Petersberger Konferenz 2001 be-
schlossen. Die Koordination des Wiederaufbaus staatlicher Institutionen wurde hier ein-
zelnen Staaten zugeordnet: so wurde etwa die USA mit dem Aufbau der Armee und 
Deutschland mit dem Aufbau der Polizei betraut. Die Afghan National Defence and 
Security Forces (ANDSF) wurden somit vornehmlich von den USA und weiteren NATO-
Partnern geleistet. Dies geschah vor allem im Rahmen der Sicherheits- und Wiederauf-
baumission ISAF (International Security Assistance Force), welche von 2002 bis 2014 an-
dauerte und von über 48 Staaten unterstützt wurde. Auch Deutschland entsendete zeit-
weise mehr als 5.000 Soldat:innen für die Mission. Zusätzlich leisteten auch China, Russ-
land, Indien und der Iran Ausrüstungshilfe.  

Die Finanzierung der Streitkräfte geschah hauptsächlich über drei verschiedene Pro-
gramme: den ANA Trust Fund (NATO), dem Law and Order Trust Fund for Afghanistan 
(UNDP) und dem United States Afghanistan Security Forces Fund. Allein im Rahmen des 
ANA Trust Fund wurden seit 2007 mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar investiert, wovon 
440 Millionen in Material und Ausrüstung flossen.  

Die ANDSF umfassten vor dem Fall Kabuls am 16. August 2021 etwa 178.800 aktive 
Streitkräfte und untergliederte sich in zwei Teilstreitkräfte: das Heer mit 171.500 Kräften 
(Afghan National Army – ANA) und die Luftwaffe mit 7.300 Soldat:innen (Afghan Air 
Force – AAF), welche dem Verteidigungsministerium unterstanden. Im Jahr 2018 wurde 
eine zusätzliche Teilstreitkraft, die ANA - Territorial Forces (etwa 10.000 Personen), ge-
gründet. Ziel dieser Teilstreitkraft war es, durch die Haupt-Streitkräfte erzielte Bodenge-
winne zu verteidigen, um somit Raum für offensive Operationen für die ANA zu schaffen. 
Als Binnenstaat verfügten die ANDSF über keine Marine. Daneben existierte die parami-
litärische Afghan National Police (ANP) welche dem Innenministerium unterstand. Sie be-
saß eine Personalstärke von 99.000 Polizist:innen und war selbst wiederum in verschie-
dene Teilkräfte gegliedert (hierzu mehr im entsprechenden Kapitel). Die Angaben der 
Truppenstärken variieren je nach Quelle, was auch auf eine hohe Anzahl von „Geistersol-
dat:innen“ zurückzuführen sein dürfte.  

Des Weiteren gab es mehrere durch die CIA finanzierte, verdeckt agierende Kampfver-
bände (wie etwa die Counterterrorism pursuit teams), welche weder der Kontrolle durch 
die US-Aufsichtsbehörde SIGAR, noch afghanischen Kontrollgremien unterstanden und 
de facto Straffreiheit genossen. Diese setzten sich oft aus US-amerikanischen Spezialkräf-
ten sowie afghanischen Elite-Soldat:innen zusammen und umfassten teilweise mehrere 
Tausend, meist jedoch mehrere Hundert Personen. 

Bis zuletzt mangelte es den Streitkräften an Personal sowie an Spezialkräften. Eine 
hohe Desertationsrate stellte sie ebenso vor große Probleme wie hohe Verluste im Kampf, 
grassierende Korruption, Machtmissbrauch und Disziplinlosigkeit. Speziell in den Berei-
chen Führung, Aufklärung, Logistik und Koordination bestanden gravierende Mängel. In 
Afghanistan kamen zuletzt ca. 4,6 Soldat:innen auf 1.000 Einwohner:innen, was im regio-
nalen Vergleich eher hoch ist: in Indien etwa sind es 1,1 in Pakistan 3 und im Irak 4,8. Eine 
Wehrpflicht bestand bis August 2021nicht.  
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Seit Januar 2015 waren die afghanischen Streitkräfte für die Sicherheit des Landes 
hauptverantwortlich – auch wenn sie weiterhin stark von internationalen Mächten, ins-
besondere den USA, unterstütz wurden und bis zuletzt reell doch abhängig von ihnen blie-
ben. Die USA finanzierten in den vergangenen Jahren weite Teile des Sicherheits- bzw. 
Verteidigungsbudgets Afghanistans. So finanzierten sie bspw. 2017 etwa 80 Prozent der 
gesamten öffentlichen Sicherheitsausgaben in Afghanistan. 

Bewaffnung der Streitkräfte 

Die Ausstattung der Streitkräfte der Taliban beläuft sich, der Military Balance 2023 zu-
folge, lediglich auf eine unbestimmte Anzahl an Artilleriegeschützen mit einem Kaliber 
von 122mm (D-30) bzw. 82mm (2B14). An schweren Plattformen werden lediglich zwei 
Transportflugzeuge (Cessna 208B, An-32), vier Angriffshelikopter (Mi-35 Hind), vier 
Transporthelikopter (UH-60A) sowie 14 Mehrzweckhubschrauber (MD-530F, Mi-17 Hip 
H) aufgeführt. 

 
 

Tabelle 7 

Taliban 

Waffenkategorien Anzahl Kommentar 

Schwere Panzer Einige T-62M, Einsatzfähigkeit ist zweifel-
haft  

Gepanzerte Mannschaftstransporter Einige Maxxpro 

Artillerie Einige  

Transportflugzeuge 2  

Kampfhubschrauber 4  

Mehrzweckhubschrauber 14  

Transporthubschrauber 4  

Quelle: IISS Military Balance 2023 

Kommentar 

Die ANA unterstand dem Verteidigungsministerium und unterteilte sich in 5 Regional-
kommandos, 7 Korps, eine Hauptstadtdivision sowie einem Korps Spezialkräfte und ver-
fügte über insgesamt 27 Kampfbrigaden. Die Ausrüstung der ANA war in Teilen – insbe-
sondere in Bezug auf gepanzerte Fahrzeuge, Kleinwaffen und Schutz- und Kommunikati-
onsausrüstung hochmodern, in Bezug auf schwere Waffen jedoch stark veraltet. Insbe-
sondere die Einsatzbereitschaft eines Großteils der Geräte war zweifelhaft. So waren 24 
der 44 Hauptkampfpanzer (sowjetische T-55/T-62) eingelagert und wurden durch das 
International Institute for Strategic Studies (IISS) als vermutlich nicht einsatzfähig dekla-
riert. Laut SIPRI-Datenbank wurden die T-62 bereits zwischen 1975 und 1976 geliefert, 
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die T-55 bereits gebraucht zwischen 1979 und 1991. Ebenso waren die 173 M113A2 der 
insgesamt 1.013 gepanzerten Mannschaftstransporter im Bestand der ANA vermutlich 
teilweise nicht einsatzbereit. Im Gegensatz dazu waren die (geschätzt) 640 Mobile Strike 
Force Vehicle (MSFV) aber sehr modern. Diese eigens für die afghanische Armee entwi-
ckelten Fahrzeuge wurden ab 2011 kontinuierlich produziert und geliefert. Auch die 200 
im Bestand der ANA befindlichen Fahrzeuge des Typs M1224 MaxxPro MRAP wurden erst 
ab 2015 geliefert und waren demnach auf neuestem Stand. 

Außer gepanzerten Mannschaftstransportern beschränken sich die Lieferungen der 
letzten 20 Jahre meist auf gebrauchte Gerätschaften. So war die von der ANA eigesetzte 
Artillerie teilweise veraltet: zwischen 2011 und 2012 lieferte Bosnien-Herzegowina etwa 
80 modernisierte D-30 (122mm) Panzerhaubitzen. Neben diesen verfügt das Heer über 
24 M114A1 (155mm) Haubitzen, welche in den Vereinigten Staaten bereits 1982 durch 
die M198-Geschütze abgelöst wurden. Daneben verfügte das Heer vornehmlich über 
kleinkalibrige Geschütze, wie etwa 666 Mörser (82mm), deren Einsatzfähigkeit ebenso 
zweifelhaft waren. Seit 2004 wurden, laut SIPRI-Daten, mindestes 20.700 High Mobility 
Multipurpose Wheeled Vehicle (Humvee) durch die USA geliefert, von denen über 5.500 
allein zwischen 2018 und 2020 gespendet wurden. Diese sind in obiger Tabelle nicht ge-
listet, da sie nicht in der Military Balance des IISS aufgeführt werden. Klein- und Leicht-
waffen, wie das lange genutzte AK-47, wurden (bspw. im Rahmen des NATO Equipment 
Donation Program) sukzessive durch US-Gewehre der Typen M-16 bzw. M-4 ersetzt und 
um moderne Granatwerfer des Typs M-203 oder moderne Optiken ergänzt. Die sowjeti-
schen Gewehre waren bis zuletzt jedoch weit verbreitet.   

Die afghanische Luftwaffe (AAF) bestand aus 7.300 Soldat:innen und war von zentraler 
Bedeutung für die Unterstützung der Aufstandsbekämpfung im Land. Eine Modernisie-
rung der Luftwaffe mit westlichem Equipment lief bis zur Machtübernahme durch die Ta-
liban. Bis zuletzt reduzierten Wartungsschwierigkeiten jedoch die Verfügbarkeit von 
Flugzeugen und Helikoptern des Öfteren. Durch den Abzug der NATO-Truppen wurde 
dieser Mangel an Fachkräften noch verstärkt, da auch viele Mechaniker:innen das Land 
verließen. Die AAF war überwiegend mit älterem sowjetischem Gerät ausgestattet, wie 
etwa An-32, MiG-21, Mi-17. Die meisten dieser Geräte wurden bereits gebraucht geliefert: 
Russland etwa lieferte zwischen 2002 und 2014 etwa 90 gebrauchte Mi-8MT/Mi-17 
Transporthelikopter. Auch aus Tschechien wurden gleichartige Hubschrauber zwischen 
2008 und 2009 geliefert (jeweils sechs Stück), deren Modernisierung durch die NATO fi-
nanziert wurde. Belarus lieferte 2019 vier gebrauchte Mi-24V/Mi-35. Zuletzt erhielten die 
Streitkräfte aus den USA 65 Drohnen vom Typ ScanEagle. Laut IISS besaß die Luftwaffe 
zuletzt 34 kampffähige Flugzeuge, wovon sich sechs zwecks Ausbildung in den USA be-
fanden, sowie 16 kampffähige Helikopter.  

 

 

Box 3 

Peacekeeping 

Keine Teilnahme an internationalen Peacekeeping-Missionen.  

Quelle: IISS Military Balance 2023 
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Die Rolle des Militärs in der Gesellschaft 

Eine einheitliche stehende Armee nach europäischem Vorbild entstand in Afghanistan 
erstmals nach dem zweiten Anglo-Afghanischen Krieg 1880. Teile des damaligen König-
reiches wurden schließlich 1893 entlang der Durand-Line von der britischen Kolonie bri-
tisch-Indien abgetrennt. Diese Gebiete bildeten später die Grundlage für den neuen Staat 
Pakistan. Unter König Ghazi Amanullah Khan gelang schließlich, mit türkischer Hilfe, der 
Aufbau einer gut organisierten Armee, welche den Briten im sog. dritten Anglo-Afghani-
schen Krieg standhalten konnte und so die Unabhängigkeit Afghanistans ab August 1919 
ermöglichte. Auch damals bestanden neben dem zentralen Militär regionale Milizen als 
wichtige Säule der (lokalen) politischen Autorität. Die Armee unter Amanullah Khan be-
stand jedoch nicht lange. Im Jahr 1928 rebellierten die Kahns unter Führung Habibullah 
Kalankanis woraufhin sich die Armee auflöste. Unter König Muhammed Nadir Shah wurde 
erneut eine Nationale Armee mit einem gut ausgebildeten Offizierskorps gebildet. Mit 
wachsendem Einfluss der Sowjetunion (Afghanistan hatte um Unterstützung gebeten, 
nachdem Pakistan Hilfen aus den USA erhielt) wuchsen auch die Stimmen im Offiziers-
korps, die eine politische Rolle des Militärs forderten. Unter Premierminister (und Ex-
General) Daud entschied das Militär letztlich 1973 den politischen Richtungsstreit inner-
halb der Demokratische Volkspartei Afghanistans zugunsten modernistischen Parcham-
Flügels und übernahm die Macht. Wenige Jahre später waren es Einheiten und Offiziere 
des sog. Khalq-Flügels, die im April 1978 den Präsidentenpalast stürmten und Daud und 
seine Familie ermordeten. Das neue Regime versuchte die Ideen eines radikalen Kommu-
nismus mit Macht durchzusetzen und setze dabei insbesondere auf die Armee. Von 1979 
an begann der Bürgerkrieg, welcher letztlich zur kompletten Auflösung der Nationalen 
Armee und des Zentralstaats führte.  

Sowohl verbliebene Mudschahidin, die ab 1994 erstarkten Taliban als auch Warlords 
der Nordallianz, erlangten in der Folge militärisches Gerät. Die ANDSF wurde erst ab 2002 
durch die internationale Gemeinschaft, speziell durch die USA, gegründet und praktisch 
von Grunde auf aufgebaut. Die ANDSF sollten eine wichtige strategische Rolle im State-
building-Prozess spielen. Die Vereinheitlichung eines nationalen Heeres kollidierte je-
doch in der Vergangenheit immer wieder mit der Tendenz, sich auf etablierte lokale Mili-
zen zu stützen oder diese sogar aktiv zu fördern. Auch ethnische Rivalitäten und politi-
scher Fraktionszwang unter hochrangigen Akteuren haben den Aufbauprozess immer 
wieder ausgebremst. Zudem waren Korruption, Klientelismus und Straffreiheit sehr ver-
breitet. Trotz der Tatsache, dass durchaus gravierende Menschenrechtsverstöße durch 
die ANDSF bekannt wurden (siehe hierzu mehr im Kapitel Menschenrechte), war das An-
sehen der ANDSF in der Gesellschaft besser als jenes der Polizei: Einer Umfrage der Asia 
Foundation aus dem Jahr 2019 zufolge stimmten 92 Prozent der Befragten der Aussage 
zumindest teilweise zu, dass die ANDSF „ehrlich und fair“ sei. Knapp 60 Prozent der Be-
fragten stimmten der Frage sogar voll und ganz zu. Auch der Frage, ob die ANDSF Zivi-
list:innen schütze wurde von 52 Prozent voll und ganz zugestimmt. Dennoch gab nach wie 
vor ein Prozent von 15.930 Befragten an, die Taliban würde die Sicherheit im jeweiligen 
Dorf gewährleisten. 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf
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Polizei und andere Sicherheitskräfte 

 

Tabelle 9 

Ausgaben für öffentliche Ordnung und Sicherheit der Zentralregierung, gemessen am BIP 
(in %) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ausgaben öffentliche Ordnung / 
Sicherheit  

4,8 - - - - 

Quelle: IMF Government Finance Statistics.  
https://data.imf.org/?sk=4e99eda6-45f6-4dcc-bd50-45fc207a6af5&hide_uv=1  

Kommentar 

Die Afghan National Police (ANP) unterstand dem Innenministerium und unterglie-
derte sich in fünf Teilkräfte: die Afghan Uniform Police (AUP), der Public Security Police 
(PSP), der Afghan Border Police (ABP) und der Afghan Anti-Crime Police (AACP) sowie 
einer Spezialeinheit, der Police Special Forces (GCPSU). Des Weiteren unterstanden dem 
Innenministerium die Afghan Local Police (ALP), die Afghan Public Protection Force 
(APPF) sowie die Afghan National Civil Order Police (ANCOP). Das IISS gab für die ANP im 
Jahr 2021 eine Personalstärke von 99.000 an.  

Entsprechend den Vereinbarungen der Petersberger Konferenz übernahm zunächst 
Deutschland den Aufbau einer zivil ausgerichteten Polizei: Im Rahmen von GPPT (German 
Police Project Team; seit 2002), der European Union Police Mission (EUPOL; seit 2007) 
und der NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A; seit 2009) wurde Personal ausge-
bildet, Mentoring betrieben und Ausbildungszentren gebaut. Dafür wendete Deutschland 
zwischen 2002 und 2011 über 300 Millionen Euro auf. Deutschland verfolgte dabei eine 
Strategie der qualitativen, langfristigen Ausbildung was zu Kritik durch die USA führte, 
welche schnell eine möglichst hohe Anzahl an ausgebildeten Kräften wünschte. Ab 2007 
zeichnete sich ein Ziel- und Strategiewechsel ab, da Polizeikräfte zunehmend zur Auf-
standsbekämpfung (Counterinsurgency; COIN) ausgebildet wurden. De facto übernah-
men die USA damit auch die Führungsrolle beim Polizeiaufbau.  

Die praktische Abgrenzung zwischen Militär, Polizei und Milizen war daher nicht im-
mer ganz einfach. So wurde Sicherheit in Afghanistan doch lange Zeit durch regionale Mi-
lizen (wie auch etwa durch die Taliban) geboten, welche Aufgaben aus beiden Bereichen 
übernahmen. Besonders zu den Anfängen der ANP stellte dies ein großes Problem dar, 
waren rekrutierte Personen doch oft loyaler zu lokalen Warlords und Kommandeuren als 
zur Zentralregierung. 

Auch 2020 wurde der Polizei noch immer stark verbreitete Korruption, Erpressung 
und Klientelismus vorgeworfen. Dies hing mit einer niedrigen Bezahlung, mangelnden Re-
chenschaftspflichten sowie einer Polizeikultur zusammen, die von Korruption geprägt 
war. Diese war nicht auf die niederen Ränge beschränkt. Bestechungsgelder flossen teil-
weise entlang hierarchischer Strukturen nach oben und machten auch vor dem Innenmi-
nisterium nicht halt. Diesem wurde vorgeworfen, leitende Positionen an die bestbieten-
den Personen vergeben zu haben. Auch von diversen Menschenrechtsverletzungen 

https://data.imf.org/?sk=4e99eda6-45f6-4dcc-bd50-45fc207a6af5&hide_uv=1
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gegenüber Zivilist:innen oder islamischen Milizen wird häufig berichtet (mehr dazu im 
entsprechenden Kapitel). Die Regierung nutzte zwar harte Maßnahmen zur Auflösung 
von Protesten, vor allem im Vorfeld vergangener Wahlen, dennoch wurde die Polizei nicht 
generell zur Repression der Zivilgesellschaft missbraucht. 

Auch bis zur Übernahme durch die Taliban gab es Herausforderungen hinsichtlich Ef-
fizienz und in Bezug auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei. Der o.g. Umfrage 
der Asia Foundation zufolge stimmten nur 36 Prozent der befragten Afghan:innen der 
Aussage stark zu, dass die ANP die Sicherheit in Afghanistan erhöhe. Dies ist der bisher 
niedrigste erhobene Wert und rund 25 Prozent weniger als noch im Jahr 2007. Auch die 
Frage, ob die ANP „ehrlich und fair sei“ beantworteten lediglich bei 41 Prozent mit einer 
starken Zustimmung. Immerhin stimmten der Frage weitere 44 Prozent zumindest teil-
weise zu. Misstrauen in die Polizei drückte sich beispielsweise darin aus, dass bestimmte 
Verbrechen, etwa aus Angst vor Repressalien, nicht angezeigt wurden (auch hierzu mehr 
im Abschnitt „Menschenrechte“).  

Um besser auf sich verändernde Situationen und Bedürfnisse in lokalen Gemeinden 
reagieren können, wurden seit 2009 die Bemühungen im Bereich der bürgernahen Poli-
zeiarbeit (Community Oriented Policing) ausgebaut. Hierbei standen zivilgesellschaftli-
che Organisationen und der regelmäßige Austausch zwischen lokaler Bevölkerung und 
Polizei im Zentrum. Diese sind nicht zu verwechseln mit der 2010 gegründeten Afghan 
Local Police, welche etwa aus etwa 18.000 – 30.000 Personen bestand und eher mit be-
waffneten Zivilpersonen bzw. einer paramilitärischen Hilfspolizei vergleichbar war. Die 
ALP ist lediglich für ein jeweils sehr begrenztes lokales Gebiet (etwa für das eigene Dorf 
oder Teile des Distrikts) zuständig und wurden oft sehr kontrovers diskutiert, sahen sie 
sich doch bereits einer Vielzahl von Anschuldigungen hinsichtlich gewaltvoller Zwischen-
fälle, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch ausgesetzt. Die internationale 
Finanzierung der ALP endete im Jahr 2020. Alle existierenden Einheiten wurden daher 
bis 2021 aufgelöst. Angesichts des Taliban Vormarsches im Jahr 2021 kündigte Innenmi-
nister Abdul Sattar Mirzakwal im Juli die erneute Rekrutierung von 30.000 ALP-Kräften 
an. Bis zur Machtübernahme durch die Taliban wurden aber keine nennenswerten Kräfte 
mehr rekrutiert. 

Im September  2021 wurde das ehemalige Ministerium für Frauenangelegenheiten 
durch das „Ministerium für die Verbreitung von Tugend und die Verhinderung von Las-
tern” ersetzt. Diesem untersteht eine Sittenpolizei, deren Aufgabe die Wahrung des Scha-
ria-Rechts ist.  

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf
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Teil II: Informationen zu den Kriterien des Gemeinsamen Stand-
punkts 

 

Bewertung auf Grundlage der BICC-Datenbank 

 

 

Kriterium Bewertung 

 1.  Einhaltung internationaler Verpflichtungen Nicht kritisch 

 2.  Achtung der Menschenrechte im Empfängerland Kritisch 

 3.  Innere Lage im Empfängerland Kritisch 

 4.  Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität  
       in der Region 

Möglicherweise kritisch 

 5.  Bedrohung von Alliierten  Kritisch 

 6.  Verhalten in der internationalen Gemeinschaft Nicht kritisch 

 7.  Unerlaubte Wiederausfuhr Möglicherweise kritisch 

 8.  Wirtschaftliche und technische Kapazitäten  
       des Landes  

Kritisch 

      
Quelle: Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC): Rüstungsexport-Datenbank (ruestungsexport.info).  

Einhaltung internationaler Verpflichtungen 

 

Tabelle 10 

Mitgliedschaft in Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträgen 

Kurzname des Abkommens Status Quelle  

Chemiewaffen-Protokoll von 1928 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Partieller atomarer Teststopp Vertrag von 1963 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Weltraumvertrag von 1967 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Non-Proliferationsvertrag für Nuklearwaffen von 1970 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Vertrag zum Verbot von Massenvernichtungswaffen 
auf dem Meeresboden von 1972 

Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Biologie- und Toxinwaffen-Konvention von 1975 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Konvention zum Verbot der Veränderung der Umwelt 
zu unfriedlichen Zwecken von 1978 

Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

https://www.ruestungsexport.info/de/db
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Kurzname des Abkommens Status Quelle  

Konvention zum Verbot bestimmter konventioneller 
Waffen von 1983  

Beigetreten (mit 
Einschränkungen) 

SIPRI Jahrbuch  

Chemiewaffen-Konvention von 1997 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Anti-Personenminen-Konvention (Ottawa Vertrag) von 
1999 

Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Übereinkommen über Streumunition von 2010 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Der Internationale Waffenhandelsvertrag von 2014 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

 

Kommentar 

Afghanistan ist allen wesentlichen internationalen Abrüstungs- und Rüstungskon-
trollverträgen beigetreten. Afghanistan unterschrieb die im Dezember 1983 in Kraft ge-
tretenen Konvention zum Verbot bestimmter konventioneller Waffen bereits 1981 - rati-
fizierte diese jedoch erst 2017. Dabei besteht jedoch nur eine rechtliche Bindung an Pro-
tokoll 1 (betreffend Waffen, die nicht entdeckbare Splitter im Körper eines Menschen hin-
terlassen) und Protokoll 3 (betreffend Brandwaffen); allen weiteren Protokollen stimmte 
Afghanistan nicht zu. Im Juli 2020 ist Afghanistan außerdem als 109. Staat dem Internati-
onalen Waffenhandelsvertrag (Arms Trade Treaty, ATT) von 2014 beigetreten. Dieser 
legt internationale Standards für den Handel mit Waffen fest und zielt darauf ab, dem il-
legalen Waffenhandel entgegenzuwirken. Am 27. Oktober 2020 ist er für Afghanistan in 
Kraft getreten. Gegen Afghanistan ist derzeit weder von Seiten der Europäischen Union 
noch von Seiten der Vereinten Nationen ein Waffenembargo verhängt. 

Achtung der Menschenrechte im Empfängerland 

 

Tabelle 11 

Mitgliedschaft in UN-Menschenrechtsabkommen 

Abkommen Status Quelle  

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung, 1969 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, 1976 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, 1976 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau (CEDAW), 1981 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Fakultativprotokoll zum CEDAW, 2000 Nicht beigetreten http://treaties.un.org 

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, 
1987 

Beigetreten http://treaties.un.org 

http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
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Abkommen Status Quelle  

Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1990 Beigetreten http://treaties.un.org 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, 
die Kinderprostitution und die Kinderpornographie, 
2002 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kin-
dern an bewaffneten Konflikten, 2002 

Beigetreten http://treaties.un.org 

 
 

Box 4 

Auszug aus dem Länderbericht des US-amerikanischen Außenministeriums zur Men-
schenrechtspraxis für 2022 

The United States has not decided whether to recognize the Taliban or any other entity as the gov-
ernment of Afghanistan or as part of such a government. All references to “the pre-August 2021 gov-
ernment” refer to the Islamic Republic of Afghanistan. References to the Taliban in this report do not 
denote or imply that the United States recognizes the Taliban as the government of Afghanistan. 
Prior to August 15, 2021, the Islamic Republic of Afghanistan had a directly elected president, a 
legislative branch, and a judicial branch. The country last held presidential elections in September 
2019, and a dispute over election results was mediated by political leaders resulting in a compromise 
in which Ashraf Ghani retained the presidency, Abdullah Abdullah was appointed to lead the High 
Council for National Reconciliation, and each of them was to select one-half of the cabinet members. 
The Taliban, which had ruled over most parts of Afghanistan from 1996 to 2001, took control of the 
country again in August 2021. As of December, the group has not announced any plans to hold elec-
tions. The Taliban also declared themselves the “Islamic Emirate of Afghanistan” and appointed doz-
ens of so-called acting ministers who reportedly hold cabinet meetings and provide direction on var-
ious administrative activities. In October Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid publicly indicated 
work would soon begin to draft a new constitution to replace the 2004 constitution. The group said 
it intended to eliminate secular governance and claimed to govern in accordance with their own 
interpretation of sharia (Islamic law). The Taliban took expansive measures to bar women and girls 
from participation in public and political life, including restricting their access to education at all 
levels beyond primary school, employment, and freedom of movement and dress. The Taliban did not 
respond to repeated requests for updates and information on subjects addressed in this report. 
After August 15, 2021, security forces of the Islamic Republic disbanded. The Taliban oversee an 
armed force that reports to the Ministry of Defense. Police forces report to the Ministry of Interior. 
Both the so-called General Directorate of Intelligence and the so-called Ministry for the Promotion 
of Virtue and Prevention of Vice and Complaints oversee armed personnel who surveil the public and 
monitor compliance with Taliban-issued edicts and directives. There is ineffective civilian oversight 
of these groups. The Taliban did not formally change existing laws as legislated by the Islamic Re-
public; however, they promulgated edicts that contradicted the laws of the Islamic Republic and in-
ternational conventions and used violence to enforce their edicts. There were reports that members 
of the Taliban police and militia committed numerous abuses. 
Significant human rights issues included credible reports of: arbitrary killings, including targeted 
killings; forced disappearance; torture, or cruel, inhuman, or degrading treatment by the Taliban; 
harsh and life-threatening prison conditions; arbitrary arrest or detention; political prisoners or de-
tainees; arbitrary or unlawful interference with privacy; punishment of family members for alleged 

http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
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offenses of a relative; serious abuses in a conflict, including widespread civilian deaths or harm, en-
forced disappearances and abductions, torture, and unlawful recruitment and use of child soldiers; 
serious restrictions on freedom of expression and media by the Taliban, including arrests of and vio-
lence against journalists and censorship; serious restrictions on internet freedom; substantial inter-
ference with freedom of peaceful assembly and freedom of association; severe restrictions on reli-
gious freedom; restrictions on freedom of movement and residence and on the right to leave the 
country; inability of citizens to change their government peacefully through free and fair elections; 
serious and unreasonable restrictions on political participation; serious corruption; serious re-
strictions on and harassment of domestic and international human rights organizations; lack of in-
vestigation of and accountability for gender-based violence, including domestic and intimate partner 
violence, sexual violence; child, early, and forced marriage, and other harmful practices; substantial 
barriers to accessing sexual and reproductive health services; violence or threats of violence target-
ing members of ethnic and religious minority groups; trafficking in persons; violence against lesbian, 
gay, bisexual, transgender, queer, and intersex persons; existence and enforcement of laws criminal-
izing consensual same-sex sexual conduct; severe restrictions on workers’ freedom of association; 
and the existence of the worst forms of child labor. 
Widespread disregard for the rule of law and official impunity for those responsible for human rights 
abuses was common. After taking over the country, the Taliban formed a commission to identify and 
expel from their ranks “people of bad character,” but details of its work remained unclear. The Office 
of the Prosecutor for the International Criminal Court stated in September 2021 that the Taliban 
takeover represented a significant change of circumstances affecting the ongoing assessment of the 
pre-August 2021 government’s request to defer the investigation of alleged crimes against humanity 
and war crimes. The prosecutor’s office received authorization to resume its investigation in October 
and stated intent to focus efforts on crimes allegedly committed by the Taliban and ISIS-K, a regional 
syndicate of the international Islamic State terrorist group active in South and Central Asia. 
The Taliban and ISIS-K reportedly engaged in child recruitment and used child soldiers younger than 
age 12 during the year. Armed groups threatened, robbed, kidnapped, and attacked foreigners, med-
ical and nongovernmental organization workers, and other civilians. The Taliban reportedly en-
gaged in targeted killings of perceived opponents and in reprisal killings. After August 2021, senior 
Taliban leaders announced a wide-ranging general amnesty that prohibited reprisals, including 
against officials and others associated with the pre-August 2021 government, for actions before the 
Taliban takeover; however, there were credible reports of retaliatory acts, including targeted killings 
and disappearances. While Taliban representatives said that they do not endorse such actions, they 
did not consistently take steps to hold perpetrators accountable for these abuses. 
Quelle: United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2022 
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan  

 

Box 5 

Auszug aus dem Jahresbericht von Amnesty International für 2022/2023 

Restrictions on women’s rights, freedom of the media and freedom of expression increased exponen-
tially. Institutions designed to support human rights were severely limited or shut down completely. 
Peaceful protesters faced arbitrary arrests, torture and enforced disappearance. The Taliban con-
ducted extrajudicial executions, arbitrary arrests, torture and unlawful detention of perceived oppo-
nents with impunity, creating an atmosphere of fear. Extreme poverty increased, exacerbated by 
drought and other natural disasters. Public executions and floggings were used as punishment for 
crimes such as murder, theft, “illegitimate” relationships or violating social norms. Women’s rights 
continued to be attacked, and women’s participation in public life was severely limited. Afghanistan 
was the only country in the world where girls were banned from attending secondary school. Almost 

https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan
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all institutions set up to address gender-based violence under the former government were shut 
down by the Taliban. 
Quelle: Amnesty International Report 2022/2023 
https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/ 
 

Auszug aus dem Bericht von Amnesty International zur Menschenrechtssituation nach der 
Machtübernahme der Taliban 

The takeover by the Taliban marks a new epoch in the history of Afghanistan. The past 20 years had 

resulted in some progress on the enjoyment of human rights in the country, particularly women’s 

rights, but the conflict has also seen thousands of civilian deaths and the commission of crimes 

against humanity, war crimes, and other serious human rights violations and abuses by all parties. 

The 20-year war is estimated to have taken the lives of at least 47,245 civilians with many more 

injured, in addition to over 66,000 Afghan national military and police, 51,191 Taliban and other 

fighters, 72 journalists, 444 aid workers and 3,846 US contractors […] Although the Taliban had as-

sured a general amnesty for all previous government workers, there was no formal decree to this 

effect- and to protect the rights of journalists. Contrary to this reassurance, the Taliban continued to 

crackdown on journalists and tortured them for reporting about protests in the country. Female pro-

testors took to the streets demanding equality and freedom in Nimroz, Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif 

and other cities and provinces in Afghanistan- despite violent crackdowns on protestors on 2 and 6 

September in Mazar-e-Sharif. Reporters were threatened by the Taliban to not report the protest in 

Mazar-e-Sharif […] Following the Taliban announcement on 3 September that it had seized control 

of Panjshir, where an armed group had been resisting the Taliban rule, celebratory gun fire killed at 

least 17 people and injured 41 others in Kabul. 

Quelle: Amnesty International  
https://www.amnesty.at/media/8778/amnesty-bericht_-afghanistan-the-fate-of-thousands-hanging-in-the-ba-
lance_september-2021.pdf  

 

Box 6 

Bewertung bürgerlicher und politischer Rechte durch Freedom House 2023 

Bewertung für Afghanistan auf einer Skala von 0 für völlig unfrei bis 100 für völlig frei: 

Bürgerliche Rechte: 7/60 

Politische Rechte: 1/40 

Gesamtbewertung: Nicht frei (8/100) 

Die Bewertung durch Freedom House ist subjektiv, sie beruht auf dem Urteil von Expert:innen, de-

ren Namen von Freedom House nicht bekannt gemacht werden. 

 

 

Box 7 

Auszug aus dem Länderbericht von Freedom House 2023 

Afghanistan’s elected government, which had been undermined by an insurgency waged by the Tal-

iban as well as violence, corruption, and flawed electoral processes, nevertheless offered a wide range 

of individual rights before the Taliban overthrew it in 2021. Since taking power, the Taliban have 

https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/
https://www.amnesty.at/media/8778/amnesty-bericht_-afghanistan-the-fate-of-thousands-hanging-in-the-balance_september-2021.pdf
https://www.amnesty.at/media/8778/amnesty-bericht_-afghanistan-the-fate-of-thousands-hanging-in-the-balance_september-2021.pdf
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demonstrated their intolerance for political opposition. Women and minority groups have seen their 

rights curtailed, while journalists are restricted by harsh edicts and the threat of violence. Mean-

while, the population is facing economic and humanitarian crises. 

Quelle: https://freedomhouse.org/country/afghanistan/freedom-world/2023 

Kommentar 

Die afghanische Regierung trat seit 2001 zwar allen relevanten internationalen Ab-
kommen zur Achtung der Menschenrechte bei, scheiterte aber bis zuletzt an der konse-
quenten Umsetzung der Abkommen und an der Durchsetzung grundlegender politischer 
Rechte. Hierzu hatte die Regierung im Dezember 2020 eine „Kommission zum Schutz von 
Menschenrechtsverteidigern und zivilgesellschaftlichen Aktivisten“ ins Leben gerufen; 
deren Wirkung und Effektivität blieben bis zuletzt jedoch beschränkt. Um die Menschen-
rechtslage in Afghanistan ist es auch nach 20 Jahren internationalem Einsatz sehr schlecht 
bestellt.  

Im Jahr 2020 listete der Rule of Law Index des World Justice Project Afghanistan auf 
Platz 122 von 128. Schlecht schnitt das Land dabei u. a. in den Bereichen Ordnung und 
Sicherheit, Kontrolle der Macht der Regierung und in den Bereichen der Strafjustiz und 
der Zivilgerichtsbarkeit ab. So waren auch im Jahr 2021 alle beteiligten Konfliktakteure, 
immer wieder in Grund- und Menschenrechtsverstöße involviert. So verweist etwa die 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in ihrem Jahresbericht 2020 
zum Schutz von Zivilist:innen darauf, dass mehr als die Hälfte der zivilen Opfer durch die 
Taliban (45%) sowie den Islamischen Staat (8%) zu verantworten seien. Gleichzeitig 
seien jedoch staatliche Akteure für rund ein Viertel (27%) der zivilen Opfer verantwort-
lich. Diese sind vornehmlich auf Luftschläge und Bodeneinsätze durch die afghanischen 
Streitkräfte zurückzuführen. Beispielhaft hierfür ist ein Luftangriff vom 21. Oktober 2020 
(ca. 14.30 Uhr) auf eine von der Taliban genutzte Islamschule im Dorf Hazara Qarluq in 
der Nähe der Stadt Taloqan im Bezirk Baharak, bei dem mindestens fünf Jungen und vier 
Mädchen getötet sowie weitere verletzt wurden. Auch internationale Streitkräfte sind im-
mer wieder für zivile Opfer verantwortlich: Im ersten Quartal 2019 verzeichnete UNAMA 
mehr durch die USA und ihre Verbündeten getötete Zivilist:innen, als durch die Taliban. 
Im Jahr 2020 wurde mit 89 durch westliche Truppen getöteten Zivilist:innen der nied-
rigste Wert seit Dokumentationsbeginn (2009) verzeichnet. Insgesamt starben allein 
2020 laut UNAMA mindestens 3.035 Zivilist:innen durch Kampfhandlungen.  

Regierungsnahe Milizen sowie die örtliche Polizei sollen für die Rekrutierung von min-
destens 24 Minderjährigen und für die sexuelle Misshandlung von weiteren Minderjähri-
gen verantwortlich gewesen sein. UNAMA konnte 7 von 10 verifizierten Fällen von Ver-
gewaltigung afghanischen Sicherheitskräften zuordnen – die Dunkelziffer liegt vermut-
lich deutlich höher, da Vorfälle von mindestes drei unabhängigen Quellen bestätigt wer-
den müssen, bevor sie als verifiziert gelten. Das ist in manchen Gebieten und aufgrund 
eines weit verbreiteten Klimas der Täter-Opfer-Umkehr besonders erschwert.  

Grundsätzlich ist die Nichtverfolgung von Straftaten und die effektive Kontrolle der 
Macht der Regierung ein großes Problem in Afghanistan – auch weil Betroffene oft Re-
pressalien befürchten und kein Vertrauen in die Behörden haben. So hält der Länderbe-
richt des Bertelsmann Transformation Index für Afghanistan 2020 fest, dass die Justiz auf 
nationaler Ebene nicht in der Lage war die Staatsgewalt einer rechtsstaatlichen Kontrolle 
zu unterwerfen. Aufgrund des hohen Korruptionsniveaus, fehlender Transparenz sowie 

https://freedomhouse.org/country/afghanistan/freedom-world/2023
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_report_2020_revs3.pdf
https://bti-project.org/de/reports/country-report/AFG#pos5
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der langsamen Abläufe mangelte es an öffentlichem Vertrauen. Afghan:innen zögen unter 
diesen Bedingungen die Scharia-Gerichte der Taliban dem staatlichen Justizsystem vor. 
Insbesondere Frauen war es nach einem Bericht von Human Rights Watch auch 2020 na-
hezu unmöglich über das offizielle Justizsystem gegen häusliche Gewalt vorzugehen. 
Frauenrechte wurden in den letzten Jahren nur marginal gestärkt, was sich bis zuletzt in 
einer geringen Regierungsbeteiligung und Unterrepräsentation bei den Friedensgesprä-
chen niederschlug. Ehrenmorde, häusliche Gewalt und Zwangsheirat, auch von Minder-
jährigen, sind weit verbreitet und waren auch in staatlich kontrollierten Gebieten keine 
Seltenheit. Im Februar 2018 wurde zudem ein Strafgesetzbuch verabschiedet, das gleich-
geschlechtliche Beziehungen mit Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren unter Strafe 
stellt. Auch die Praktik des „bacha bazi“, einer vielgestaltigen Form von männlicher Kin-
derprostitution und -sklaverei, wurde 2018 zwar gesetzlich verboten, wird aber de facto 
weiterhin im Land praktiziert und nur selten strafrechtlich verfolgt.  

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 werden insbesondere die 
Rechte von Frauen und Mädchen systematisch bis aufs Äußerste beschnitten, was Amne-
sty International möglicherweise einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich-
kommt. So können sich Frauen seit Dezember 2021 nicht mehr ohne Begleitung eines 
ihnen nahestehenden Mannes in der Öffentlichkeit bewegen. Ihnen wurde außerdem der 
Zugang zu Cafés, Parks und Sporteinrichtungen verboten. Seit März 2022 dürfen Mädchen 
ab der siebten Klasse nicht mehr die Schule besuchen. Ferner verboten die Taliban Frauen 
die Arbeit für NGOs und die Vereinten Nationen sowie den Zugang zu Universitäten. Na-
hezu alle Institutionen, die sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt befassen, wurden ge-
schlossen.  

Darüber hinaus ist die Einschränkung der Medienfreiheit sowie der Meinungsfreiheit 
drastisch gestiegen. Menschenrechtsorganisationen und Institutionen, die dazu arbeiten, 
wurden stark eingeschränkt oder geschlossen. Friedlichem Protest wird mit willkürlichen 
Verhaftungen, Folter oder Entführungen begegnet. Es kommt zu außergerichtlichen Tö-
tungen und ungesetzlichen Inhaftierungen. Insgesamt haben die Taliban so ein „Klima der 
Angst“ etabliert. Öffentliche Hinrichtungen werden als Bestrafung für Mord, Diebstahl, „il-
legale“ Beziehungen und die Verletzung sozialer Normen durchgeführt.  

Innere Lage im Empfängerland 

 

Box 8 

Politisches System; Auszug aus dem Transformationsatlas 2022 der Bertelsmann Stiftung 

The National Unity Government (NUG), which existed from 2014 to 2019, survived despite numerous 

challenges, including a weak economy, rampant corruption, power struggles and increasing insur-

gency. International assistance played a significant role in its survival. Challenges continue, however, 

under the current state leaders, President Ashraf Ghani and Chief Executive Officer Abdullah Abdul-

lah.  

Parliamentary and presidential elections were held in 2018 and 2019, respectively. Both were criti-

cized as being fraught with “mismanagement and electoral fraud,” according to the Afghanistan An-

alysts Network. The latter election led to months of political gridlock as Abdullah denied Ghani’s 

victory and accused him of having sabotaged the results and misusing his authority when declaring 

https://www.hrw.org/report/2021/08/05/i-thought-our-life-might-get-better/implementing-afghanistans-elimination
https://www.amnesty.de/allgemein/pressemitteilung/afghanistan-entrechtung-von-frauen-und-maedchen-taliban-machtuebernahme
https://www.amnesty.de/allgemein/pressemitteilung/afghanistan-entrechtung-von-frauen-und-maedchen-taliban-machtuebernahme
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himself a winner. On March 9, 2020, the two rival presidents held parallel inaugurations in Kabul. 

The political tension between the two parties increased dramatically. Once again, international me-

diators were required to resolve conflict in Afghanistan. After months of political uncertainty, and 

with the help of external mediation, particularly from the United States, on May 17, 2020, Ghani and 

Abdullah signed a power-sharing deal: Ghani as president and Abdullah this time as the Head of the 

High Council for National Reconciliation.  

After 18 months of negotiations, the U.S.-Taliban deal was signed in February 2020 in Doha, Qatar. 

It paved the way for intra-Afghan peace talks between Kabul and the Taliban in September 2020. In 

this context, the United States has announced that it would reduce its force to 2,500 troops by Janu-

ary 2021. Subsequently, insecurity and violence increased, challenging the Afghan government in 

several ways. At the time of reporting, fighting between the Taliban and government forces had 

spread over 22 (out of 34) provinces, while peace talks in Doha were not going smoothly. 

Quelle: https://atlas.bti-project.org/ 

Korruptionsindex von Transparency International - Corruption Perceptions Index (2022) 

Im Jahresbericht 2022 von Transparency International, für den in 180 Staaten Befra-
gungen zur Wahrnehmung von Korruption bei Beamt:innen und Politiker:innen durchge-
führt wurden, erzielte Afghanistan 24 von 100 möglichen Punkten (2021: 16 Punkte). Da-
mit erzielt es genauso viele Punkte wie Kambodscha, die Zentralafrikanische Republik, 
Guatemala, Libanon, Nigeria und Tadschikistan. Deutschland erzielte 79 Punkte. 

Quelle: https://www.transparency.org/en/cpi/2022 

Spannungen und innere Konflikte 

Die afghanische Bevölkerung unterteilt sich in diverse Gruppen. Darüber hinaus exis-
tieren mannigfaltige religiöse oder stammesbezogene Identitäten. Die mit Abstand größte 
Ethnie stellen die meist sunnitischen Paschtunen dar, welche in zwei Haupt-Stammesver-
bände (Durrani und Ghilzai) unterteilt sind. Weitere wichtige, bei weitem aber nicht alle, 
ethnische Gruppen sind die Usbeken, Turkmenen und Tadschiken im Norden, Belutschen 
im Süden und Hasara im Landesinneren. Unter diesen Gruppen bestehen diverse Rivali-
täten. So waren bereits zu Zeiten der Monarchie paschtunische Stämme die zentrale mili-
tärische Stütze und genossen daher Privilegien. Ob ihrer historischen Rolle sehen sich 
Paschtunen daher auch heute oft noch als rechtmäßige Afghan:innen. „Tadschiken“ dage-
gen bezeichnet eigentlich eine Gruppe von Menschen, die sich ethnisch nicht genau ein-
ordnen lassen. Die meisten Tadschiken sind sunnitisch, sprechen Dari, leben meist sess-
haft und sind nicht in Stammesgesellschaften organisiert. Die Hasara hingegen sind meist 
Schiiten und stellen einen relativ großen Anteil der Bevölkerung.  

Auch wenn Ethnizität eine gewichtige Rolle für innergesellschaftliche Konflikte spielt, 
so wiegen lokale, tribale und familiäre Bezüge oftmals schwerer. In der Vergangenheit 
kam es daher nicht nur zwischen verschiedenen Stämmen, sondern auch zwischen ein-
zelnen Clans innerhalb dieser oder innerhalb einzelner Familien zu Konflikten. Gleichzei-
tig führte dies jedoch auch zu Allianzen über religiöse und Stammesgrenzen hinweg. Auch 
der Islam, der von knapp 99 Prozent der Menschen gelebt wird, stellt eher eine gemein-
same weltanschauliche Grundüberzeugung als eine einigende identitäre Klammer dar. 
Denn auch im religiösen Kontext gibt es eine Vielzahl von Strömungen, deren Spektrum 
von orthodoxer Auslegung bis zu modernitätsorientierten Lesarten des Islam reicht. 

https://atlas.bti-project.org/
https://www.transparency.org/en/cpi/2022
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Hinzu kommen sehr unterschiedliche Lebensweisen, denn neben sesshaften Stämmen ist 
auch Nomadismus noch immer weit verbreitet. Ebenso bestehen große Unterschiede zwi-
schen urbanen (modernitätsorientierte) und ruralen (tendenziell traditionalistisch-reli-
giöse) Bevölkerungsteilen, die durch sehr unterschiedliche Lebenswelten und Weltan-
schauungen gekennzeichnet sind. Diese identitär angelegten Konfliktlinien sind eng mit 
der afghanischen Geschichte verknüpft.  

Die letzte Dekade der Monarchie unter König Sahir Schah (1933 – 1973) wird gemein-
hin als „Goldene Jahre“ Afghanistans bezeichnet und war von einer Vielzahl liberal-demo-
kratischer und ökonomischer Modernisierungen geprägt. Mit einer Stagnation der Wirt-
schaft in den 1960er Jahren und einer extremen Dürreperiode Ende der Dekade, gerieten 
die Verhältnisse jedoch ins Wanken. Insbesondere die akademische Riege Kabuls, aber 
auch die von der Sowjetunion ausgebildete Armee kamen in Kontakt mit kommunisti-
schen Ideen und gründeten die Demokratische Volkspartei Afghanistans (DVPA). Die Par-
tei unterstützte 1973 den Umsturz der (seit 1964) konstitutionellen Monarchie durch 
Sardar Mohammed Daoud Khan, welcher erster Präsident der neu ausgerufenen „Repub-
lik Afghanistan“ wurde. Schließlich putschten die Marxisten im April 1978 gegen Daoud 
(„Saur-Revolution“) und riefen die Demokratische Republik Afghanistan aus. Die angesto-
ßenen Reformen (Alphabetisierung, Landreform, Frauenentschleierung) stießen auf ext-
reme Ablehnung in der Bevölkerung, insbesondere bei traditionalistisch-religiösen Kräf-
ten. Der islamistische Widerstand, vornehmlich durch Guerillakämpfer:innen der „Mud-
schahedin“, avancierte zum ideologischen Gegenpol des Kommunismus. Säkularisie-
rungsbestrebungen und die Aufwertung benachteiligter Ethnien (bspw. durch die Erhe-
bung von usbekischen und hasarischen Sprachen zu Nationalsprachen) wurden als oktro-
yierte Verunglimpfung traditioneller oder religiöser Werte empfunden.  

Zudem loderten innerparteiliche Konflikte innerhalb der marxistischen DVPA bald 
nach dem Putsch wieder auf – ein Jahr später (1979) intervenierte daher die Sowjetunion 
auf Bitten der afghanischen Regierung und stützte das sozialistische Regime. Um dem zu-
nehmenden sozialistischen Einfluss entgegenzuwirken, propagierten die USA und Saudi-
Arabien den Einmarsch der Sowjets als „Angriff auf den Islam“ und unterstützten in der 
Folge diverse islamistische Gruppen und Parteien im sich entfaltenden Stellvertreterkrieg 
gegen die Sowjetunion. Im Verlauf dieses bewaffneten Konflikts starben allein von 1979 
bis 1989 über eine Millionen Menschen. Massive Fluchtbewegungen waren die Folge.  

Nachdem die sowjetischen Truppen im Jahr 1989 abzogen, konnte sich Präsident Mo-
hammed Nadschibullah noch weitere drei Jahre, bis 1992 an der Macht halten. Danach 
zerfiel Afghanistan in diverse regionale Machtzentren. Zwar schlossen die wichtigsten 
Mudschahedin-Parteien mit dem Peschawar-Abkommen einen Friedensvertrag und ei-
nigten sich 1992 auf eine Übergangsregierung. Dennoch rangen mehrere Parteien weiter-
hin um die Vormachtstellung.  

Ab 1994 breitete sich zudem die Taliban-Bewegung im südlichen Afghanistan aus 
(speziell in Kandahar) und füllte das dort entstandene Machtvakuum. Bis 1996 konnten 
die Taliban große Bodengewinne verzeichnen, sich gegen die Vielzahl der unterschiedli-
chen militanten Gruppierungen durchsetzen und letztendlich Kabul einnehmen. Nach ih-
rer Machtübernahme formierte sich der Widerstand der Nordallianz, einem Zusammen-
schluss von usbekischen, tadschikischen und hasarischen Warlords.  

Parallel dazu, etwa seit den späten 1980ern oder frühen 1990er Jahren gründete sich 
das Al-Qaida Netzwerk. Was als loser Zusammenschluss der saudi-arabischen, anti-
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amerikanischen Oppositionsbewegung durch Osama Bin Laden und der ägyptischen Auf-
standsbewegung unter Ayman al-Zawahiri begann, fand bald internationalen Zulauf. Nach 
der Machtübernahme durch die Taliban begannen Bin Laden und Zawahiri ihr Haupt-
quartier und Trainingslager in Afghanistan aufzubauen. Während die Taliban vornehm-
lich an einem islamischen Emirat in Afghanistan interessiert waren, strebten Al-Qaida die 
Internationalisierung des Dschihads an, welche u. a. in den Anschlägen auf das World 
Trade Center mündeten.  

Als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 rief die USA den NATO-Bünd-
nisfall aus und begann die Nordallianz ab dem 7. Oktober mit Luftschlägen zu unterstütz-
ten. Es folgte der Fall des Taliban-geführten Islamischen Emirats Afghanistan und die 20-
jährige Intervention der NATO unter Führung der USA. Die Taliban, welche zeitweise als 
annähernd zerschlagen galt, konnte sich seit 2004 jedoch reorganisieren und seitdem ei-
nen stetigen Zulauf verzeichnen. Zudem entstand im Zuge des Irak-Krieges der sog. Isla-
mische Staat (IS). Ab 2015 entstanden auf afghanischem Territorium erste IS-Gruppen. 
Diese rekrutierte sich aus ehemaligen pakistanischen Taliban (Tehrik-e Taleban-e Pakis-
tan; TTP) sowie abtrünnigen Talibankommandeur:innen und -kämpfer:innen. IS-KP wird 
als dschihadistisch-salafistische Gruppierung als extremistischer und kompromissloser 
in seiner Gewaltanwendung eingestuft und ist trotz grundlegender Differenzen in Teilen 
aber auch noch immer personell sowie über das Haqqani-Netzwerk mit der Taliban ver-
bunden.  

Mit der erneuten Machtübernahme der Taliban regte sich zunächst auch erneut unter 
nicht paschtunischen Minderheiten Widerstand. So gründete sich unter Ahmad Massoud 
und dem ehem. Vizepräsidenten Amrullah Saleh die Nationale Widerstandsfront von Af-
ghanistan im Pandschir-Tal. Massoud gehört zur tadschikischen Minderheit. Zudem 
kämpfen Akteure wie die Taliban, Al-Qaida und der lokale Ableger des Islamischen Staa-
tes - Provinz Khorasan (ISKP) und weitere Parteien nach wie vor um die religiöse Deu-
tungshoheit und politische Vormachtstellung. Während sich die Organisationen in ihrer 
Verachtung gegenüber dem Westen vereint sehen und Gemeinsamkeiten in einer eher or-
thodoxen Auslegung des sunnitischen Islam haben, trennen sie die Ziele wie etwa hin-
sichtlich der Errichtung eines islamischen Emirats in Afghanistan und dessen Befreiung 
von westlichem Einfluss (Taliban) bzw. eines überregionalen Kalifats und dem Dschihad 
gegen alle „anti-islamischen“ Länder auch außerhalb der afghanischen Grenzen (Al-
Qaida). Bei beiden Organisationen besteht zudem eine Feindschaft mit dem sogenannten 
Islamischen Staat. Dieser sieht etwa bereits die Doha-Verhandlungen als Verrat am 
Dschihad und signalisiert überhaupt keine Kompromissbereitschaft gegenüber dem Wes-
ten. Mit der mit dem Anschlag am Kabuler Flughafen vom 26. August 2021 beginnenden 
Anschlagserien signalisiert der IS auch, dass er den Herrschaftsanspruch der Taliban an-
ficht.  

Erhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region 

Geographische Lage  

Afghanistan ist ein Binnenstaat mit knapp 39 Millionen Einwohner:innen (Stand 2020) 
und grenzt im Süden an Pakistan, westlich an den Iran, nord-west- bis nord-östlich an 
Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und im Osten an die Volksrepublik China. Amts-
sprachen sind Paschto und Dari. Aufgrund der Vielzahl der in Afghanistan lebenden 
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Ethnien werden aber weitaus mehr Sprachen und Dialekte gesprochen. Das Gebiet um-
fasst etwa 652.230 Quadratkilometer (etwa doppelt so groß wie die Bundesrepublik 
Deutschland). Ein Großteil der Landfläche besteht aus Gebirgszügen wie dem Hindu-
kusch, der sich durch den Nordosten bis in die Mitte des Landes zieht. Süden und Südwes-
ten sind dagegen von Halbwüsten und Wüstenlandschaften geprägt und eher dünn besie-
delt. Wälder besitzt das Land fast nicht. Trotz aller Kargheit ist das Land reich an natürli-
chen Ressourcen wie (Edel-)Metallen, Erdöl und -gas, Lithium, Edelsteinen und Seltenen 
Erden. Unerschlossene Mineralvorkommen werden, Presseberichten zufolge, von US-Ge-
olog:innen auf einen Wert von ein bis drei Billionen Dollar geschätzt. Die Bevölkerung ist 
im Durchschnitt recht jung: mehr als 43 Prozent der Bewohner:innen sind unter 15 Jahre 
alt und nur 2,4 Prozent über 65 (Stand: 2022). Die Hauptstadt, Kabul, ist mit etwa 4,4 
Millionen Einwohner:innen mit Abstand die größte Stadt. Es lebt jedoch nur etwa ein Vier-
tel der Bevölkerung in Städten. Ein Großteil der Menschen lebt in schwer zugänglichen 
ländlichen Gebieten, vornehmlich in den Ausläufern des Hindukusch. 

 

Politische Situation in der Region 

Die gesamte Region ist hochgradig politisch instabil. Rivalitäten zwischen internatio-
nalen Mächten wie den USA und China sowie Regionalmächten wie dem Iran und Teilen 
der Golfstaaten, insbesondere die Feindschaft zwischen den Atommächten Pakistan und 
Indien, wirken äußerst schädigend auf die politische und wirtschaftliche Integration zwi-
schen den Nachbarstaaten.  

Pakistan, welches neben Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten als 
einziges Land bis zu den Anschlägen vom 11. September diplomatische Beziehungen zum 
Taliban-Regime unterhielt, hat ein besonderes Interesse an einer pro-pakistanischen Re-
gierung in Afghanistan, da es die Möglichkeit eines Zwei-Frontenkrieges mit Indien ver-
meiden möchte (Ziel der sog. „strategischen Tiefe“). Seitdem auch innenpolitisch ein Ter-
rorismusproblem in Pakistan besteht, hat die pakistanische Armee umfassende Mili-
täroperationen, besonders in Khyber-Pakhtunkhwa, sowie den ehemaligen Stammesge-
bieten unter Bundesverwaltung (FATA) durchgeführt, v. a. gegen die Pakistanischen Tali-
ban (TTP). Letztere wurden von der Kabuler Regierung regelmäßig beschuldigt, Aufstän-
dischen und Taliban-Kämpfer:innen Unterschlupf zu gewähren bzw. diese zu finanzieren. 
Gleichzeitig beschuldigte die pakistanische Regierung Afghanistan, TTP-Kämpfer:innen 
Unterschlupf zu gewähren. Die afghanisch-pakistanischen Beziehungen wurden dadurch 
in den letzten Jahren schwer belastet. Gegenwärtig hat Pakistan den neuen Machthabern 
in Kabul eine Zusammenarbeit angeboten, wenn diese sicherstellen, dass die TTP keine 
Anschläge mehr von afghanischem Boden aus auf pakistanische Einrichtungen verübt. Ge-
genüber der TTP hat die pakistanische Regierung gar ein Versöhnungsangebot gemacht. 
Im Rahmen des Truppenabzugs aus Afghanistan suchten die USA (und weitere NATO-
Staaten) nach Optionen, weiterhin Truppen in der Region stationieren zu können. Solche 
Offerten wurden von Seiten der Regierung in Islamabad jedoch zurückgewiesen. 

Auch Indien wirft Pakistan vor, islamistische und terroristische Organisationen in In-
dien und separatistische Bewegungen in der Region Kaschmir zu unterstützen, was teil-
weise auch belegt werden konnte. Die Auseinandersetzung um die Region besteht bereits 
seit Gründung beider Staaten (1947 bzw. 1949) und ist von zentraler Bedeutung, drohte 
der Konflikt der beiden Atommächte doch in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren, 
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wieder zu einem konventionellen Krieg zu eskalieren. Die beiden Länder führten bereits 
mehrmals Krieg miteinander, zuletzt 1971, was zur Abspaltung Ost-Pakistans (heute 
Bangladesch) führte.  

Afghanistans westlicher Nachbar Iran präsentiert sich selbst als Schutzmacht unter-
drückter Muslim*innen und Widerstandskraft gegen die hegemoniale Besatzungsmacht 
USA in der Region. So unterstützt der Iran etwa den syrischen Präsidenten Bashar Al As-
sad, die libanesische Hisbollah sowie der Huthi-Rebell*innen im Jemenkrieg und erweist 
sich damit als geopolitischer Faktor in der Region. Auch zu den anfangs missliebigen Ta-
liban unterhält der Iran mittlerweile gute Beziehungen und lieferte Waffen- und Rüs-
tungsgüter und gewährte hochrangigen Mitgliedern Unterschlupf. Mit dem nördlich gele-
genen Turkmenistan hat der Iran schwelende Konflikte: Uneinigkeiten bestehen etwa um 
Öl- und Gas-Lagerstätten im Süden des kaspischen Meeres.  

Afghanistans nördliche Nachbarn, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan, gelten 
weithin als relativ stabil. Sie weisen in den letzten 15 Jahren einen stark positiven Trend 
im Fragile-State-Index auf. Dennoch gelten alle drei Länder (Freedom House zufolge) po-
litisch als äußerst unfrei. Auch wenn gewaltsame Konflikte in den zentralasiatischen Re-
publiken, regional betrachtet, verhältnismäßig selten sind, ist das nicht gleichbedeutend 
mit gesellschaftlichem Frieden: Neben innerstaatlichen, oft autoritär begründeten Kon-
flikten, gibt es zwischenstaatliche Spannungen um öffentliche Güter, wie Wasser oder 
Land. Diese sind zumeist lokal begründet und führen auch regelmäßig zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen. Während sich alle drei Länder grundsätzlich durch die erneute 
Machtübernahme der Taliban bedroht fühlen und teilweise große militärische Übungen 
miteinander abhielten, verfolgen sie eine diplomatische Strategie und wollen die wirt-
schaftliche Integration mit Afghanistan auch unter der Taliban weiter vorantreiben.  

 

Grenzkonflikte 

Der bedeutendste Grenzkonflikt Afghanistans ist der mit Pakistan: Die Grenze misst 
knapp 2.670 Kilometer und läuft entlang der pakistanischen Regionen Khyber Pakhtunk-
hwa, Balochistan und Gilgit-Baltistan. Sie beruht auf der 1893 zwischen dem britischen 
Empire und dem Emir von Afghanistan Abdur Rahman Khan ausgehandelten „Durand-
Linie“, welche das Königreich Afghanistan vom Gebiet des damaligen britisch Indien 
trennt. Mit Gründung des Staates Pakistan 1947 beanspruchte der neue Staat die gleiche 
Grenzlinie. Da diese aber durch das Siedlungsgebiet der Paschtunen verlief, bestehen ein-
zelne paschtunische Führer:innen bis heute auf eine Grenzrevision. Seit 2014 trafen sich 
Angehörige afghanischer und pakistanischer Militärs jedoch aber regelmäßig, um den 
Verlauf der Grenze zu klären und die Terrorismusbekämpfung in dem Gebiet zu koordi-
nieren. Im Jahr 2018 wurden die Federally Administered Tribal Areas (FATA), die bis dato 
selbstverwalteten paschtunischen Stammesgebiete in Pakistan, an die Region Khyber 
Pakhtunkhwa angegliedert und somit stärkerer Kontrolle des Zentralstaats unterworfen. 
Zudem ist der Grenzverlauf zu 90 Prozent physisch abgesichert. Bis heute erhoffte sich 
der Pakistanische Staat jedoch vergeblich eine offizielle Anerkennung der Grenze durch 
die afghanische Seite. 

Nach der Machtübernahme der Taliban kam es in der Grenzregion zu mehreren tödli-
chen Zusammenstößen mit dem pakistanischen Militär.  

 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Regionale Rüstungskontrolle 

In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Versuche, regionale Rüstungs-
kontrollmechanismen im Nahen und Mittleren Osten zu etablieren, bisher sind diese je-
doch an den vielfältigen bewaffneten Konflikten und Spannungen in der Region geschei-
tert. Der Iran beispielsweise ließ sich bislang lediglich dazu bewegen, das eigene Atom-
programm im Austausch für die Zurücknahme von Sanktionen abzuschwächen. Seit der 
einseitigen Kündigung des Atomvertrags durch die USA haben folgende Gespräche jedoch 
zu keiner erneuten Vertragsunterzeichnung führen können. 

Der Friedensvertrag zwischen Israel und den VAE von 2020 (Abraham-Abkommen) 
eröffnet Möglichkeiten zur Wiederaufnahme der jahrzehntelangen Bemühungen um eine 
massenvernichtungswaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten. 

Indien und Pakistan sind weder dem Nichtverbreitungsvertrag von Atomwaffen (NPT), 
noch dem Umfassenden Teststoppvertrag beigetreten und entziehen sich somit der insti-
tutionellen Kontrolle durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Beide 
Staaten haben jedoch ein einseitiges Teststopp-Moratorium verkündet.  

Die zentralasiatischen Länder sind im Rahmen des OSZE-gebundenen „Wiener Doku-
ments über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen“ sowie des „Verhaltensko-
dex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit“ zur gegenseitigen militärischen 
Kontrolle legitimiert. Die gesamte Region hat ein großes Problem mit Klein- und Leicht-
waffen (SALW) und damit einhergehendem illegalen Waffenhandel und inoffiziellem Waf-
fenbesitz. Es besteht zwar ein Embargo seitens der UN, welche die Lieferung von Waffen 
und Rüstungsgütern an die Taliban und weitere Gruppen verbietet, welche den Frieden, 
die Stabilität oder die Sicherheit Afghanistans gefährden. Dennoch berichtet das UN Be-
obachtungsteam, dass die Taliban auch im Jahr 2019 eine stabile Versorgung mit Waffen, 
Munition und Geld vorweisen konnten. Während ein Großteil der im Land befindlichen 
unregulierten Waffenbestände ein Überbleibsel aus vergangenen Konflikten ist (2006 sol-
len bis zu 10 Millionen Kleinwaffen im Land zirkuliert sein), werden Waffen aus den zent-
ralasiatischen aber auch anderen Nachbarländern Afghanistans oft im Austausch gegen 
Opium über die porösen Grenzen hinweg gehandelt und fließen seit Jahren zwischen den 
Konfliktregionen hin und her.  

Bedrohung von Alliierten 

Stationierung alliierter Streitkräfte in der Region 

In Afghanistan waren IISS zufolge im Zuge der NATO-Operation Resolute Support 
Ende 2020 insgesamt 10.413 Streitkräfte aus 32 alliierten Staaten stationiert. Die meisten 
Soldat:innen entsandten hierbei die USA (4.000 Soldat:innen), Deutschland (1.300 Sol-
dat:innen), das Vereinigte Königreich (950 Soldat:innen), Italien (800 Soldat:innen), Ru-
mänien (693 Soldat:innen) und die Türkei (600 Soldat:innen). Die NATO kündigte an, die 
alliierten Truppen der Mission ab 1. Mai 2021 schrittweise aus Afghanistan abzuziehen. 
Der US-Abzug wurde von Joe Biden Mitte April auf den 11. September 2021 terminiert. 
Nach der Machtübernahme durch die Taliban wurde ein endgültiger Abzugstermin für die 
US-Truppen auf den 31.8. festgelegt. Inzwischen sind alle Truppen abgezogen. 
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Derzeit befinden sich nur in den Nachbarländern Pakistan und Indien alliierte Streit-
kräfte. Im Zuge der UN-Mission UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in In-
dia and Pakistan) sind dort 44 Militärexpert:innen im Einsatz (Stand: Dezember 2023).  

Verhalten in der internationalen Gemeinschaft 

 

Tabelle 12 

Beitritt zu wichtigen Anti-Terrorismus-Abkommen 

Abkommen Status Quelle  

Konvention zur Unterdrückung von Flugzeugentführungen 
von 1971 

Beigetreten http://www.icao.int 

Konvention zum Schutz bestimmter Personen, einschließ-
lich Diplomaten von 1977 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Internationale Konvention gegen Geiselnahmen von 1983 Beigetreten http://treaties.un.org 

Konvention zum physischen Schutz nuklearen Materials 
von 1987 

Beigetreten http://www.iaea.org 

Konventionen zur Markierung von Plastiksprengstoff von 
1998 

Beigetreten http://www.icao.int 

Internationale Konvention zur Unterdrückung terroristi-
scher Bombenanschläge von 2001 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Internationale Konvention zur Unterdrückung der Finan-
zierung terroristischer Organisationen von 2002 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Internationale Konvention zur Unterdrückung von Hand-
lungen des Nuklear-Terrorismus von 2007 

Beigetreten http://treaties.un.org 

 

Kommentar 

Afghanistan rückte mit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon 
im Jahr 2001 in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Die Anschläge wurden von Seiten der 
Bush-Administration der Terrororganisation Al-Qaida unter Führung Osama bin Ladens 
zugeschrieben. Afghanistan als Aufenthaltsort Bin Ladens und Planungsort der Anschläge 
geriet daraufhin als „Hort des Terrorismus“ in den Fokus des sich anbahnenden Kriegs 
gegen den Terror. In seiner Adress to the Nation-Ansprache am 20. September 2001 be-
reits kündigte Präsident Bush “carefully targeted actions” an, um die Nutzung Afghanis-
tans “as a terrorist base of operations” zu unterbinden und die militärischen Fähigkeiten 
der herrschenden Taliban zu schwächen. Eine US-unterstütze Offensive der Nordallianz 
führte zum Sturz der Taliban im November 2001. Die internationalen Anschläge Al-Qaidas 
gingen nichtsdestotrotz weiter. So starben etwa bei Anschlägen auf Pendlerzüge in Mad-
rid im März 2004 191 Menschen. Ein Jahr später, im Juli 2005, wurden bei einer An-
schlagsserie 56 Menschen in London getötet. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die Al-Qaida 
Führung jedoch wahrscheinlich bereits nicht mehr in Afghanistan auf. Mit dem Tod Bin 
Ladens im Jahr 2011 und dem Aufkommen des sog. Islamischen Staates verlor Al-Qaida 

http://www.icao.int/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://www.iaea.org/
http://www.icao.int/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
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vermehrt an Bedeutung. Der Kampf gegen den Terror verlagert sich – auch wegen des 
verstärkten Widerstandes in Afghanistan– auf die Bekämpfung der Taliban.  

Unter den Regierungen Karzai und Ghani ist Afghanistan allen relevanten Anti-Terro-
rismus-Abkommen beigetreten. Im Kampf der internationalen NATO-Truppen gegen Al-
Qaida und die Taliban kam es innerhalb Afghanistans zu einer Vielzahl von Anschlägen. 
Allein zwischen dem 31. Juli 2020 und dem 31. Juli 2021 verzeichnet das Armed Conflict 
Location and Event Data Project (ACLED) 3.353 Bombenanschläge in Afghanistan. Zur in-
ternen Terrorismusabwehr wurde 2009 das General Command of Police Special Units 
(GCPSU) gegründet. Dem GCPSU unterstanden im Jahr 2020 knapp 9.000 Polizist:innen. 
Mit dem Vormarsch der Taliban engte sich jedoch das Operationsfeld dieser Einheiten 
immer weiter ein. Mit der Übereinkunft von Doha erklärten sich die Taliban zu Gesprä-
chen mit der afghanischen Regierung bereit und versprachen ihrerseits, sämtliche Opera-
tionen von Al-Qaida auf dem von ihnen kontrollierten Gebieten zu verhindern.  
 

Internationale Kriminalität 

 

 

Tabelle 13 

Beitritt zu internationalen Abkommen in der Kriminalitätsbekämpfung 

Abkommen Status Quelle  

Konvention gegen Transnationale Organisierte Kriminali-
tät von 2003 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Zusatzprotokoll (a) zur Unterdrückung von Menschenhan-
del (2003) 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Zusatzprotokoll (b) gegen den Schmuggel von Auswande-
rern (2004) 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Zusatzprotokoll (c) gegen die unerlaubte Herstellung und 
den Transport von Feuerwaffen (2005) 

Nicht beigetreten http://treaties.un.org 

 

Kommentar 

Afghanistan ist der weltweit größte Produzent von Opium. Im Jahr 2019 produzierte 
Afghanistan laut des Drogenberichts der UN 84 Prozent des weltweit gehandelten Opi-
ums, welches über unterschiedliche Schmuggelrouten außer Landes geschafft und so auf 
den internationalen Markt gebracht: Zum einen über die nördliche Route über Zentrala-
sien und Russland, zum anderen nach Westen über die sog. Balkanroute.  

Für den Kampf gegen den Opiumanbau und den Schmuggel von Drogen war das Minis-
terium für Rauschgiftbekämpfung zuständig. Zusätzliche unterstanden dem Innenminis-
terium spezielle Polizeikräfte, um gegen Drogenproduktion und den Drogenschmuggel 
vorzugehen. Im Jahr 2003 wurde die Counter Narcotics Police of Afghanistan (CNPA) ge-
gründet, die etwa 3.000 Polizist:innen umfasste. Zudem stand mit der Afghan Special Nar-
cotics Force (ASNF) eine paramilitärische Spezialeinheit zur Verfügung. Der Kampf gegen 
die Drogen litt jedoch vor allem unter der schlechten Bezahlung der lokalen Polizeikräfte 
und der hohen Armut der ländlichen Bevölkerung. Zudem stellte die schwindende 

https://acleddata.com/#/dashboard
https://acleddata.com/#/dashboard
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf
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Kontrolle der Regierung über die ländlichen Teile des Landes ein großes Hindernis dar. 
Nach Angaben des Opium Survey für Afghanistan 2020, des Büros der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, wuchsen die Anbauflächen für Schafmohn al-
leine im Jahr zwischen 2019 und 2020 um 37 Prozent.  

Auch den Menschen- und Organhandel stellt in Afghanistan ein großes Problem dar. 
Laut der afghanischen Independent Human Rights Commission (AIHRC) werden Jungen 
immer häufiger Opfer von Entführungen und Verschleppungen durch Organhändler-
Ringe. Die Opfer werden zumeist nach Kabul verschleppt, um ihnen dort Organe zu ent-
nehmen, welche dann gewinnbringend an Privatpersonen verkauft und zuweilen auch in-
ternational gehandelt werden.  

Afghanistan ist den meisten der relevanten internationalen Abkommen zur Bekämp-
fung von Kriminalität beigetreten. Lediglich das Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte 
Herstellung und den Transport von Feuerwaffen aus dem Jahr 2005 wurde nicht unter-
zeichnet.  

Insgesamt zeigte sich jedoch, dass die afghanische Regierung kaum in der Lage war, 
Kriminalität im Land effektiv zu bekämpfen. Auch wenn die  Taliban inzwischen angekün-
digt haben, die Produktion von Opium komplett unterbinden zu wollen, so ist fraglich, ob 
dies gelingen kann. Zum einen ist ein großer Teil der Landbevölkerung auf den Anbau und 
Verkauf von Opium angewiesen. Zum anderen erziehen auch die Taliban – vermutlich vor 
allem lokale Talibankommandeure – über die Besteuerung des Opiumanbaus und -
schmuggels große Einnahmen.  
 

 

Tabelle 14 

Ausgewählte völkerrechtliche Vereinbarungen 

Abkommen Status Quelle  

Völkermord-Konvention von 1951 Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Genfer Konvention zum Schutz von Zivilisten in Kriegszeiten 
von 1950 

Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Zusatzprotokolle zur Genfer Konvention von 1950 zum 
Schutz von Opfern in bewaffneten Konflikten von 1978 

Beigetreten SIPRI Jahrbuch  

Internationaler Strafgerichtshof (Römisches Statut) von 
2002 

Beigetreten http://treaties.un.org 

Anti-Korruptions-Konvention von 2005 Beigetreten http://treaties.un.org 

 

UN-Berichterstattung  

Afghanistan hat lediglich 1993 einen Bericht über Rüstungsexporte und -importe an 
das UN-Waffenregister (United Nations Register of Conventional Arms; UNROCA) über-
mittelt. Seither wurden keine weiteren Berichte mehr eingereicht. Das Land liefert eben-
falls keine Daten zu Militärausgaben an die Vereinten Nationen (United Nations Report 
on Military Expenditures; MilEx). Obwohl das Land dem Arms Trade Treaty beigetreten 
ist, hat es bisher auch hierüber keinen Bericht erstattet.  

https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf
http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/
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Unerlaubte Wiederausfuhr 

Afghanistan ist ob der Jahrzehnte andauernden internen Konflikte eher als Empfänger- 
oder Transitland illegaler Waffenexporte denn als Ausfuhrland bekannt. Waffen und Mu-
nition für den Kampf der Taliban gegen die internationalen NATO-Truppen und die Re-
gierung in Kabul wurden laut einem Bericht des Small Arms Survey von 2014 über Pakis-
tan, Iran und Tadschikistan ins Land gebracht. Im Zuge des Wiederaufbaus der nationalen 
Streitkräfte empfing Afghanistan in den letzten Jahren enorme Mengen an Waffen, Muni-
tion und modernem Gerät.  

Bereits im Jahr 2005 verabschiedete die afghanische Regierung ein Gesetz, dass den 
Handel mit Klein- und Leichtwaffen beschränken sollte und den Handel und die Produk-
tion von Waffen der staatlichen Kontrolle unterwarf. Afghanistan ist zudem den meisten 
relevanten internationalen Rüstungskontrollverträgen beigetreten – jüngst auch dem 
Arms Trade Treaty. Im Jahr 2018 lieferte Afghanistan den ersten „Nationalen Bericht über 
die Umsetzung des Aktionsprogramms für Kleinwaffen und leichte Waffen (PoA) und des 
Internationalen Rückverfolgungsinstruments (ITI)“. Laut den hier aufgeführten Selbstan-
gaben gabt es keine nationale Koordinierungsstelle, welche für die Überwachung, die Ver-
hütung, Bekämpfung oder Beseitigung des unerlaubten Handels mit SALW verantwortlich 
wäre. An der konsequenten und effektiven Umsetzung der bestehenden Rüstungskon-
trollgesetze scheitert das Land daher bis zuletzt.  

So existierten diverse Berichte über unerlaubte Wiederausfuhren. Im Jahr 2009 be-
mängelte ein Bericht des U. S. Government Accountability Office (GAO) unzureichende 
Kontrollmechanismen hinsichtlich von den USA gelieferten Waffen und warf erhebliche 
Bedenken hinsichtlich der Rechenschaftspflicht auf. Auch deutschen Medienberichten zu-
folge sollen allein zwischen 2004 und 2014 zehntausende aus den USA gelieferte SALW 
aus den Beständen der afghanischen Sicherheitskräfte verschwunden sein. Auch doku-
mentierte beispielsweise im März 2015 die Organisation CAR (Conflict Armament Rese-
arch) ein OG-7 40mm Geschoss, dass von YPG-Kräften Syrien aufgefunden wurde. Das Ge-
schoss wurde im Rahmen einer 3.000 Stück umfassenden Sendung, am 26. April 2006 
vom rumänischen Unternehmen Carfil an die afghanische Übergangsregierung geliefert 
und war laut End-Nutzer-Zertifikat für den Gebrauch durch die Afghan National Police 
bestimmt, fand sich dann jedoch in Beständen des Islamischen Staates wieder. Im Jahr 
2009 wurde zudem bekannt, dass deutsche Pistolen aus einer Lieferung an die afghani-
schen Sicherheitskräfte auf dem Schwarzmarkt in Afghanistan und Pakistan gehandelt 
wurden. Die Bundesregierung lehnte in der Vergangenheit daher mehrfach Waffenliefe-
rungen an die afghanischen Streitkräfte mit der Begründung ab, dass ein Risiko der Ab-
zweigung von Militärtechnologie bestünde.  

Da mit dem Fall von Kabul, der Flucht weiter Teile der Afghanischen Nationalarmee 
sowie der Evakuierung des Bagram Luftstützpunktes durch die USA große Mengen an 
Waffen – darunter moderne Waffensysteme wie Hubschrauber, Kampfflugzeuge und 
Drohnen – in die Hände der Taliban fielen, besteht die Gefahr, dass Afghanistan sich nun 
zu einem Exporteur von Waffen und Munition entwickelt. Die Biden Administration setzte 
daher nach dem Fall Kabuls sämtliche geplanten Lieferungen für das Jahr 2021 aus.   

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/G-Issue-briefs/SAS-IB8-Feeding-the-Fire.pdf
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Wirtschaftliche und technische Kapazität des Landes 

 

Box 9 

Auszug aus dem Transformationsatlas 2022 der Bertelsmann Stiftung 

Security remains a significant problem in the country, which in turn affects the sociopolitical situa-

tion drastically. According to Afghan officials, almost 90% of Afghans live below the poverty rate (of 

$2 per day), as a result of growing insecurity, economic and environmental crisis and the ongoing 

COVID-19 pandemic. However, with the first confirmed cases of COVID-19 in February 2020, the Af-

ghan government responded quickly. This was particularly the case in Herat and Nangarhar Prov-

inces, where local governments gradually tightened containment measures, including the introduc-

tion of screening at ports of entry and quarantine for infected people. Later in March 2020, a coun-

trywide lockdown and restrictions were imposed. Despite its relatively weak social protection system 

and the public’s response to virus restrictions, Afghanistan has been less affected by the pandemic in 

comparison to other countries in the world. However, the global crisis, border closures and contain-

ment restrictions have immensely affected the country’s economy and social lives. The World Bank 

estimates that Afghanistan’s overall poverty level rose from 55% to 72% in 2020, as a result of eco-

nomic contraction. 

Quelle: https://atlas.bti-project.org/ 

 

Tabelle 15 

Anteile Militärausgaben, Gesundheitsausgaben und Bildungsausgaben am BIP/GDP (in%) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Militärausgaben (in Millionen US-Dollar) 197 236 273 278 - 

Militärausgaben/BIP 1,0 1,2 1,4 1,8 - 

Gesundheitsausgaben/BIP 14,2 14,8 15,5 16,8 - 

Bildungsausgaben/BIP - - - - - 

Angaben in konstanten Preisen mit 2021 als Basisjahr. 
Quellen: SIPRI Military Expenditure Database, World Bank Data (World Development Indicators) 
 

https://atlas.bti-project.org/
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Schaubild 5 

Entwicklung Anteile Militärausgaben, Gesundheitsausgaben und Bildungsausgaben am 
BIP in Prozent 
 

Quellen: SIPRI Military Expenditure Database (Militärausgaben); World Bank Data (World Development Indicators) 

 

Tabelle 16 

Absolute Auslandsverschuldung/Anteil am BIP und Entwicklungshilfe 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Auslandsverschuldung  2752 2679 2662 3040 3531 

Anteil am BIP (in Prozent) 14,6 14,5 14,1 15,1 24,2 

Öffentliche Entwicklungszusam-
menarbeit (ODA)* 

3158,47 2869,68 3288,42 2506,18 3385,53 

Net ODA (% of GNI)* 14,9 14,59 15,8 11,57 - 

Deutsche ODA Zahlungen* 548,56 470,31 453,57 399,04 619,12 

Angaben in aktuellen Preisen (Mio. US$) (Auslandsverschuldung); ODA in konstanten Mio. US$ (2021); Net ODA (% of 
GNI) in aktuellen Preisen; Deutsche ODA Zahlungen in konstanten Mio. US$ (2021).   
Quelle: Weltbank, IMF, OECD* 
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Tabelle 17 

Globaler Militarisierungsindex – Wert und Platzierung  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Militarisierungswert 113,1 114,7 115,6 85,7 70 

Index-Platzierung 60 61 60 99 111 

 
 

Tabelle 18 

Globaler Militarisierungsindex – Wert und Platzierung der Nachbarstaaten 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Iran 
Militarisierungswert 137,5 138,1 138,1 141,5 147,3 

Index-Platzierung 39 37 39 35 28 

Turkmenis-
tan 

Militarisierungswert - - - - - 

Index-Platzierung - - - - - 

Usbekistan 
Militarisierungswert 128,6 127,4 131,1 132,2 - 

Index-Platzierung 48 51 47 46 - 

Tadschikis-
tan 

Militarisierungswert 59,7 58,6 60,7 61,3 62,7 

Index-Platzierung 129 131 128 126 120 

China 
Militarisierungswert 83,4 83,4 84,1 83,7 79,8 

Index-Platzierung 97 99 101 102 103 

Pakistan 
Militarisierungswert 139 141,8 137 134,3 130,1 

Index-Platzierung 38 34 42 44 44 

Quelle: Globaler Militarisierungsindex (GMI) – Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC)  
Der Globale Militarisierungsindex (GMI) bildet das relative Gewicht und die Bedeutung des Militärapparats eines Staates 
im Verhältnis zur Gesellschaft als Ganzes ab. Daten basieren auf dem GMI 2023. 
https://gmi.bicc.de/ranking-table  
 

https://gmi.bicc.de/ranking-table


LÄNDERBERICHT \ AFGHANISTAN 

40\  BICC \ LÄNDERBERICHT 12 \ 2023 
 

 

Tabelle 19 

Militärausgaben der Nachbarstaaten absolut und am BIP in Prozent 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Iran 
Militärausgaben (absolut) 5131 4213 4247 5392 5640 

Militärausgaben/BIP 2,2 2,0 2,0 2,2 2,6 

Turkmenis-
tan 

Militärausgaben (absolut) - - - - - 

Militärausgaben/BIP - - - - - 

Usbekistan 
Militärausgaben (absolut) 1581 - - - - 

Militärausgaben/BIP 3,6 - - - - 

Tadschikis-
tan 

Militärausgaben (absolut) 83 83 79 82 93 

Militärausgaben/BIP 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 

China 
Militärausgaben (absolut) 253766 266129 278673 285931 297999 

Militärausgaben/BIP 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 

Pakistan 
Militärausgaben (absolut) 11705 11554 11355 11836 11600 

Militärausgaben/BIP 3,3 3,3 3,0 2,9 2,6 

Angaben in konstanten Mio. US$ (2021).  
Quelle: SIPRI Military Expenditure Database 
 

 

Tabelle 20 

Human Development Index (HDI) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

HDI-Wert 0,482 0,483 0,488 0,483 0,478 

Quelle: http://hdr.undp.org/en/indicators/137506 
Der HDI ist ein Wohlstandsindikator und variiert zwischen 1 (beste Entwicklungsstufe und 0 (geringe Entwicklung). Die 
Länder werden in vier Klassen eingeteilt: sehr hohe, hohe, mittlere und niedrige menschliche Entwicklung. Die Berech-
nung des HDIs basiert auf den Kategorien Gesundheit (Lebenserwartung), Bildung und dem Bruttonationaleinkommen.  

 

 

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/indicators/137506
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Kommentar 

 

Zusammenfassung: 

Afghanistan ist der Weltbank zufolge mit einem Pro-Kopf Nationaleinkommen von 380 
US-Dollar ein Land mit niedrigem Einkommen (low-income economy). Es zählt zu den 
HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) und wird von den UN seit 1971 als eines der LDC 
(Least-Developed Countries) gelistet. Mit einem Wert von 0,478 auf dem Human Develo-
pment Index (HDI) rangiert Afghanistan 2021 auf Platz 180 von 191 Staaten und gehört 
zur Gruppe der Länder mit einer „niedrigen menschlichen Entwicklung“. Die Gefahr, dass 
in Afghanistan unverhältnismäßige militärische Ausgaben die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung des Landes negativ beeinflussen, ist gegeben.   

 
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
Afghanistan gehört der Weltbank zufolge mit einem Pro-Kopf Nationaleinkommen von 

380 US-Dollar im Jahr 2021 zu den Wirtschaften mit einem niedrigen Einkommen (low-
income economies). Das Land gehört zu den HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) und 
die Auslandsverschuldung Afghanistans gemessen am BIP betrug 2021 24,2 Prozent, was 
fast 10 Prozent mehr sind als die Jahre zuvor jeweils. Aktuell schuldet Afghanistan dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) rund 374 Mio. US-Dollar; es hat in jüngerer Zeit 
900.000 US-Dollar an ihn zurückgezahlt. Auf dem Global Gender Gap Index von 2023, der 
den Zustand und die Entwicklung von Geschlechterparität u. a. entlang der Dimension 
„wirtschaftliche Partizipation und Möglichkeit“ misst, liegt Afghanistan auf dem letzten 
von 146 Plätzen. Deutschland rangiert im selben Index auf Platz 6.  

Während das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2009 mit 21,4 Prozent einen Hö-
hepunkt erreichte, ist es seither relativ konstant gesunken. Betrug es 2019 noch 3,9 Pro-
zent, so ging es 2020 erstmals in den Minusbereich; 2021 schrumpfte das BIP um 20,7 
Prozent. Das vorherige BIP-Wachstum ist vornehmlich auf den hohen Zufluss internatio-
naler Hilfsgelder zurückzuführen, welche bspw. im Jahr 2009 das afghanische BIP-Wachs-
tum im Vergleich zum Vorjahr verfünffachten. Das Rückgrat der afghanischen Wirtschaft 
ist die Landwirtschaft: So machten 2021 Fischerei, Land- und Forstwirtschaft 33,6 Pro-
zent des afghanischen BIP aus – ein sehr hoher Anteil. Damit ist der Anteil am BIP seit 
2018 (22 Prozent) in jüngerer Zeit nochmal drastisch gestiegen. 2020 arbeiteten 46 Pro-
zent der Beschäftigten in Afghanistan in der Landwirtschaft. Der zweite große Sektor ist 
der Dienstleistungssektor. Über einen nennenswerten Privatsektor verfügt das Land hin-
gegen nicht. Die existierende Industrie besteht zumeist aus lokalen Kleinbetrieben und 
verarbeitenden Gewerben für Textilien und Bergbauerzeugnisse. Ein erheblicher Teil der 
Menschen ist darüber hinaus im informellen Sektor tätig bzw. von der ausgeprägten 
Schattenwirtschaft, wie Opiumanbau, -export oder von illegalem Bergbau abhängig. 

 
Soziale Entwicklung 
Mit einem Wert von 0,478 auf dem Human Development Index (HDI) rangiert Afgha-

nistan 2021 auf Platz 180 von 191 Staaten und gehört zur Gruppe der Länder mit einer 
„niedrigen menschlichen Entwicklung“. In regionalem Vergleich schneidet es damit am 
schlechtesten ab und weist das gleiche Maß an menschlicher Entwicklung wie Pakistan 
auf. Seit 1971 gehört Afghanistan zu der von den UN geführten Liste der „Least Developed 
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Countries“ (LDC). Das Verhältnis von Öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit (ODA) 
am Bruttonationaleinkommen (BNE) betrug 2020 31,7 Prozent, was ein äußerst hoher 
Anteil ist. Die ökonomische Situation Afghanistans ist also trotz Verbesserungen in den 
letzten Jahrzehnten und Schuldenerlässen desaströs. Das Land ist weiterhin abhängig von 
internationalen Zuwendungen.  

Die Arbeitslosigkeit in Afghanistan lag 2021 bei 5,6 Prozent; im Vergleich zu 2020 (11,7 
Prozent) ein niedrigerer Wert. Die Jugendarbeitslosigkeit lag 2021 bei 8,7 Prozent, sie hat 
sich damit verglichen zum Vorjahr halbiert. 2017 lebten 39 Prozent der Afghan:innen un-
ter der Armutsgrenze, was das Land vor erhebliche Schwierigkeiten stellt. So schneidet 
Afghanistan dem Sustainable Development Report zufolge aktuell am schlechtesten hin-
sichtlich der Erreichung von Sustainable Development Goal (SDG) 1 („no poverty“) ab: 
Hier bestehen erhebliche Herausforderungen und der Score verschlechtert sich sogar 
noch entlang aller Indikatoren. Hinsichtlich SDG 2 („zero hunger“) bestehen ebenfalls er-
hebliche Herausforderungen; am schlechtesten steht es hier um den Indikator „Unterer-
nährung“. Auch der Zugang zu Sanitäreinrichtungen, Wasser, Elektrizität oder medizini-
scher Versorgung ist vielerorts weiterhin nicht gegeben oder nicht ausreichend vorhan-
den. Dies spiegelt sich in den erheblichen Herausforderungen in Hinblick auf die Erzielung 
von SDG 6 („clean water and sanitation“) wider. Für fast zehn Prozent der Menschen ist 
es nicht möglich, eine medizinische Einrichtung innerhalb von zwei Stunden zu erreichen. 
Demensprechend schlecht steht es um die Erreichung von SDG 3 („good health and well-
being“), wo der Score stagniert und erhebliche Herausforderungen bestehen. Unter ande-
rem die Indikatoren „Müttersterblichkeit“ „Sterblichkeit unter fünf Jahren“ und „Säug-
lingssterblichkeit“ werden hier erfasst. Die Säuglingssterblichkeit hat sich mit 84,9 pro 
1.000 im Jahr 2002 auf 46,5 im Jahr 2019 deutlich gebessert, stellt im globalen Vergleich 
(28,2) jedoch immer noch einen hohen Wert dar. Die Müttersterblichkeitsrate (6,38 pro 
1.000) ist deutlich verbessert worden, nach wie vor aber sehr hoch. Auch hinsichtlich der 
Erreichung von SDG 4 („quality education“) steht Afghanistan bspw. vor erheblichen Her-
ausforderungen. Die Entwicklung des Landes wird zudem durch die hohe Zahl an Binnen-
vertriebenen erschwert. Laut Angaben des UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) sind 
zusätzlich zu den bereits 2,9 Millionen Binnenvertriebenen seit Beginn des Jahres 2021 
alleine 550.000 hinzugekommen.  

Die Bildungsausgaben lagen in Afghanistan in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 
bei 3,9 Prozent am BIP, wobei anzumerken ist, dass von der Weltbank keine Angaben zu 
den letzten fünf Jahren vorliegen. Damit liegt der Anteil der Ausgaben für Bildung deutlich 
unter dem der Gesundheitsausgaben, welche in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 
12,7 Prozent am BIP betragen haben. Über das letzte Jahrzehnt ist der Anteil kontinuier-
lich gestiegen und hat sich 2021 (16,8 Prozent) im Vergleich zu 2013 (8,8 Prozent) ver-
doppelt. Die Militärausgaben erreichten 2021 mit 1,8 Prozent am BIP einen Höhepunkt, 
nachdem sie die letzten zehn Jahre relativ konstant um die 1 Prozent lagen. Auf dem Glo-
balen Militarisierungsindex (GMI), welcher misst, welche Ressourcen ein Staat seinem Mi-
litärapparat im Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Bereichen zuweist, belegt Ägyp-
ten 2023 Platz 111 von 149 Staaten, was bedeutet, dass es in schwachem Maße militari-
siert ist.  

Auf Basis von Kriterium 8 des Gemeinsamen Standpunktes, also der Gefahr der Beein-
trächtigung der Entwicklung durch unverhältnismäßige militärische Kapazitäten, sind 
Rüstungsexporte nach Afghanistan als „kritisch“ einzuschätzen. Afghanistan, das sowohl 

https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/SDG10
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611b62584/unhcr-issues-non-return-advisory-afghanistan.html
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zu den HIPC als auch zu den LDC gehört, ist hoch verschuldet und gehört zu den ärmsten 
und am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Die Gefahr, dass in Afghanistan unver-
hältnismäßige militärische Ausgaben, bspw. für Rüstungsimporte, die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung des Landes negativ beeinflussen, ist reell. 
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